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§ 40

Umwand l u ng und L i qu i d a t i o n

idF des KStG v. 15. 10. 2002 (BGBl. I, 4144; BStBl. I, 1169),
gegndert durch StVergAbG v. 16. 5. 2003 (BGBl. I, 660; BStBl. I, 321)

(1) Geht das Vermagen einer unbeschrbnkt steuerpflichtigen Karper-
schaft durch Verschmelzung nach § 2 des Umwandlungsgesetzes auf eine
unbeschrbnkt steuerpflichtige Karperschaft eber, so sind das Karper-
schaftsteuerguthaben gembß § 37 und der unbelastete Teilbetrag gembß
§ 38 den entsprechenden Betrbgen der ebernehmenden Karperschaft hin-
zuzurechnen.
(2) 1Geht Vermagen einer unbeschrbnkt steuerpflichtigen Karperschaft
durch Aufspaltung oder Abspaltung im Sinne des § 123 Abs. 1 und 2 des
Umwandlungsgesetzes auf eine unbeschrbnkt steuerpflichtige Karper-
schaft eber, so sind die in Absatz 1 genannten Betrbge der ebertragenden
Karperschaft einer ebernehmenden Karperschaft im Verhbltnis der eber-
gehenden Vermagensteile zu dem bei der ebertragenden Karperschaft
vor dem cbergang bestehenden Vermagen zuzuordnen, wie es in der Re-
gel in den Angaben zum Umtauschverhbltnis der Anteile im Spaltungs-
und cbernahmevertrag oder im Spaltungsplan (§ 126 Abs. 1 Nr. 3, § 136
des Umwandlungsgesetzes) zum Ausdruck kommt. 2Entspricht das Um-
tauschverhbltnis der Anteile nicht dem Verhbltnis der ebergehenden Ver-
magensteile zu dem bei der ebertragenden Karperschaft vor der Spaltung
bestehenden Vermagen, ist das Verhbltnis der gemeinen Werte der eber-
gehenden Vermagensteile zu dem vor der Spaltung vorhandenen Verma-
gen maßgebend. 3Soweit das Vermagen auf eine Personengesellschaft
ebergeht, mindern sich die Betrbge der ebertragenden Karperschaft in
dem Verhbltnis der ebergehenden Vermagensteile zu dem vor der Spal-
tung bestehenden Vermagen.
(3) 1Geht das Vermagen einer unbeschrbnkt steuerpflichtigen Karper-
schaft durch Gesamtrechtsnachfolge auf eine unbeschrbnkt karper-
schaftsteuerpflichtige, von der Karperschaftsteuer befreite Karperschaft,
Personenvereinigung oder Vermagensmasse oder auf eine juristische Per-
son des affentlichen Rechts eber, so mindert oder erhaht sich die Karper-
schaftsteuer um den Betrag, der sich nach den §§ 37 und 38 ergeben wer-
de, wenn das in der Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital abzeglich
des Betrags, der nach § 28 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 1
dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben ist, als im Zeitpunkt des
Vermagensebergangs fer eine Ausschettung verwendet gelten werde.
2§ 37 Abs. 2a in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 16. Mai
2003 (BGBl. I S. 660) ist nicht anzuwenden. 3Die Karperschaftsteuer er-
haht sich nicht in den Fbllen des § 38 Abs. 3.
(4) 1Wird das Vermagen einer Karperschaft oder Personenvereinigung im
Rahmen einer Liquidation im Sinne des § 11 verteilt, so mindert oder er-
haht sich die Karperschaftsteuer um den Betrag, der sich nach den §§ 37
und 38 ergeben werde, wenn das verteilte Vermagen als im Zeitpunkt der
Verteilung fer eine Ausschettung verwendet gelten werde. 2Das gilt auch
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insoweit, als das Vermagen bereits vor Schluss der Liquidation verteilt
wird. 3Die Minderung bzw. Erhahung der Karperschaftsteuer ist fer den
Veranlagungszeitraum vorzunehmen, in dem die Liquidation bzw. der je-
weilige Besteuerungszeitraum endet. 4Eine Minderung oder Erhahung
ist erstmals fer den Veranlagungszeitraum 2001 und letztmals fer den
Veranlagungszeitraum 2020 vorzunehmen. 5Bei Liquidationen, die eber
den 31. Dezember 2020 hinaus fortdauern, endet der Besteuerungszeit-
raum nach § 11 mit Ablauf des 31. Dezember 2020. 6Auf diesen Zeitpunkt
ist ein steuerlicher Zwischenabschluss zu fertigen. 7§ 37 Abs. 2a in der
Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBl. I S. 660) ist
nicht anzuwenden.
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Allgemeine Erlbuterungen zu § 40
Schrifttum: JNnger, Liquidation und Halbeinkfnfteverfahren, BB 2001, 69; Maack, Sy-
stemfbergreifende Liquidation von KapGes., DStR 2001, 1064; MNller/Maiterth, Die
Anpassung des steuerlichen Eigenkapitalausweises bei der Verschmelzung von Kjrper-
schaften im neuen Steuerrecht, DStR 2001, 1229; RLdder/Schumacher, Der Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts (Teil II),
DStR 2001, 1695; Seifert, Zum Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuer-
rechts, StuB 2001, 1120; DLtsch/Pung, Erstmalige Anwendung des Halbeinkfnfteverfah-
rens und letztmalige Anwendung des Anrechnungsverfahrens auf Aufljsungsgewinne/
-verluste i. S. von § 17 Abs. 4 EStG, DB 2002, 69; Hoffmann, Facetten der Liquidations-
besteuerung einer GmbH, GmbH-StB 2002, 187; JNnger, Liquidation und Halbeinkfnfte-
verfahren, BB 2002, 1178; Korn/Stahl/Strahl, Steuergnderungen 2002, Kjln 2002, 168;
Linklaters Oppenhoff & RMdler, Steuergnderungen zum 1. 1. 2002 im Unternehmensbe-
reich, DB-Beil. 1/2002; Melchior, hbersicht fber die dnderungen durch das Gesetz zur
Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts, DStR 2002, 1; Stegemann, Abspaltung
von Beteiligungen an Organgesellschaften, DStR 2002, 1549; Voss, Kein Doppelausweis
bei Kapitalerhjhungen/Keine Anpassung der Rfcklagen und kein hbergang des Sonder-
ausweises in Umwandlungsfgllen, FR 2002, 507; FLrster, Die dnderungen durch das
StVergAbG bei der ESt. und der KSt., DB 2003, 899; Korn/Strahl, StVergAbG: hber-
sicht und erste Beratungserkenntnisse, KlSDI 2003, 13714; Ott, Die dnderungen des
KStRechts durch das StVergAbG, INF 2003, 376; Paus, Zeitpunkt der Erfassung von Ver-
lusten wesentlich beteiligter Gesellschafter aus der Liquidation einer GmbH und Gestal-
tungsmjglichkeiten, INF 2003, 185; Semmler, KStMinderung und KStErhjhung nach
dem StVergAbG, NWB F. 4, 4725, Lemaitre, Sofortige Realisierung des KStGuthabens
durch Umwandlung in die PersGes.: Gestaltungsmodell ohne Fallstricke?, DStR 2003,
1476; DLtsch/Pung, Die Aufljsung und Abwicklung von Kjrperschaften: Das Einffh-
rungsschreiben des BMF vom 26. 8. 2003, DB 2003, 1922.

I. cberblick zu § 40

Mit der Abschaffung des kstl. Anrechnungsverfahrens wurde der vierte Teil des
KStG aF aufgehoben. Damit entfielen auch die §§ 38, 38 a und 42 KStG aF. Es
handelte sich hierbei um Vorschriften, welche die Auswirkungen von Umwand-
lungsvorggngen auf die Eigenkapitalgliederung der beteiligten Kjrperschaften
zum Regelungsinhalt hatten. Die stl. Konsequenzen einer Verschmelzung von
Kjrperschaften auf die Eigenkapitalgliederung der fbernehmenden Kjrper-
schaft waren § 38 KStG aF zu entnehmen. Entsprechendes galt ffr § 38a KStG
aF ffr die Eigenkapitalgliederung der beteiligten Kjrperschaften bei einer Auf-
oder Abspaltung. Die stl. Folgen einer Vermjgensfbertragung von einer stpfl.
Kjrperschaft auf eine stbefreite Kjrperschaft waren in § 42 KStG aF geregelt.
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Nach dem Systemwechsel vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkfnftever-
fahren und dem damit einhergehenden Wegfall der Eigenkapitalgliederung wur-
de in § 40 als Sondervorschrift ffr den hbergang vom Anrechnungsverfahren
zum Halbeinkfnfteverfahren geregelt, wie das KStGuthaben iSv. § 37 und der
EK 02-Bestand iSv. § 38 im Rahmen einer Verschmelzung, Spaltung, bei einer
Vermjgensfbertragung auf eine stbefreite Kjrperschaft oder im Rahmen einer
Liquidation im 18-jghrigen hbergangszeitraum zu behandeln ist.
Abs. 1 bestimmt, daß das KStGuthaben nach § 37 und der EK 02-Bestand nach
§ 38 der fbertragenden Kjrperschaft im Rahmen einer Verschmelzung der
fbernehmenden Kjrperschaft hinzuzurechnen sind.
Abs. 2 bestimmt, in welchem Verhgltnis das KStGuthaben und der EK 02-Be-
stand der fbertragenden Kjrperschaft im Rahmen einer Auf- oder Abspaltung
iSd. § 123 Abs. 1 und 2 UmwG der fbernehmenden Kjrperschaft zuzurechnen
ist.
Abs. 3 bestimmt, daß beim hbergang des Vermjgens einer unbeschrgnkt stpfl.
Kjrperschaft auf eine stbefreite Kjrperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mjgensmasse oder auf eine jur. Pers. d. jff. Rechts eine Vollausschfttungsfik-
tion greift. Demzufolge werden das KStGuthaben und der EK 02-Bestand zum
Zeitpunkt des Vermjgensfbergangs mobilisiert.
Abs. 4 regelt die Minderung und Erhjhung der KSt. aufgrund des KStGutha-
bens und des EK 02-Bestands im Liquidationsfall wghrend des hbergangszeit-
raums.

II. Rechtsentwicklung und zeitlicher Geltungsbereich des § 40

1. Rechtsentwicklung
StSenkG v. 23. 10. 2000 (BGBl. I, 1433; BStBl. I, 1428): § 40 wurde vjllig neu
gefaßt und orientierte sich an den bisherigen Gliederungsvorschriften zum vEK
in Verschmelzungs- und Spaltungsfgllen sowie an Fgllen der Vermjgensfbertra-
gung auf eine stbefreite Kjrperschaft (§§ 38, 38 a, 42 KStG aF). § 40 aF (Aus-
nahmen von der KStErhjhung im Anrechnungsverfahren) entfiel durch die
Aufhebung des kstl. Anrechnungsverfahrens.
UntStFG v. 20. 12. 2001 (BGBl. I, 3858; BStBl. I 2002, 35): § 40 Abs. 3 Satz 1
wurde prgzisiert. Abs. 3 Satz 2 blieb unvergndert. Darfber hinaus wurde ein
neuer Abs. 4 angeffgt, in dem die Verwendung des KStGuthabens und des EK
02-Bestands bei einer Liquidation im hbergangszeitraum geregelt wurde. Eine
entsprechende Vorschrift existierte nach dem Systemwechsel vom Anrech-
nungsverfahren zum Halbeinkfnfteverfahren noch nicht. Ferner wurde die
hberschrift zu § 40 erweitert (Umwandlung und Liquidation). Die Abs. 1 und 2
blieben unvergndert.
StVergAbG v. 16. 5. 2003 (BGBl. I, 660; BStBl. I, 321): In Abs. 3 wurde ein
neuer Satz 2 eingeffgt, der regelt, daß der Moratoriumszeitraum ffr das
KStGuthaben und die Begrenzung der KStMinderung iSv. § 37 Abs. 2 a ffr die
Vollausschfttungsfiktion bei einem hbergang des Vermjgens durch Gesamt-
rechtsnachfolge von einer unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft auf eine unbe-
schrgnkt stpfl., aber stbefreite Kjrperschaft, Personenvereinigung oder Vermj-
gensmasse oder jur. Pers. d. jff. Rechts nicht gilt.
Darfber hinaus wurden die Sgtze 4–6 des Abs. 4 gegndert und ein neuer Satz 7
angeffgt. Der hbergangszeitraum vom Anrechnungsverfahren zum Halbein-

KStG § 40 Anm. 1–2 Umwandlung und Liquidation

2



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 Ommerborn

kfnfteverfahren, in dem das KStGuthaben iSv. § 37 und der EK 02-Bestand iSv.
§ 38 mobilisiert werden kann, wurde auf 18 Jahre, dh. bei kalenderjahrgleichem
Wj. bis 2019, verlgngert (bei abweichendem Wj. oder bei Umstellung des Wj. im
hbergangszeitraum s. § 38 Anm. 45). In Liquidationsfgllen wurde der hber-
gangszeitraum bis 2020 verlgngert. Ferner wurde bestimmt, daß der in § 37
Abs. 2 a normierte Moratoriumszeitraum und die Begrenzung der KStMinde-
rung nicht ffr Liquidationsfglle gilt. Die Abs. 1 und 2 blieben unvergndert.

2. Zeitlicher Geltungsbereich
Grundsatz: Zur zeitlichen Geltung der Abs. 1–3 wurde in § 34 keine Sonderre-
gelung geschaffen, so daß die Vorschrift ffr Kjrperschaften mit kalenderjahr-
gleichem Wj. ab 2001 gilt (§ 34 Abs. 1). Soweit die Kjrperschaft ein vom Kj. ab-
weichendes Wj. hat, sind Abs. 1–3 erstmals ffr den VZ 2002 anzuwenden, wenn
das erste im VZ 2001 endende Wj. vor dem 1. 1. 2001 beginnt (§ 34 Abs. 2).
Besonderheiten bei Liquidation (Abs. 4): Der zeitliche Anwendungsbereich
der in Abs. 4 durch das UntStFG eingeffgten und durch das StVergAbG gegn-
derten Regelung zur Behandlung des KStGuthabens und des EK 02-Bestands
bei Liquidationen ist abweichend von § 34 Abs. 1 u. 2 in § 34 Abs. 14 geregelt.
E Grundsatz: Ffr Liquidationen, die am 1. 1. 2001 noch nicht beendet waren, gilt
bei der Kjrperschaft nach § 34 Abs. 14 Satz 1 das Halbeinkfnfteverfahren ffr
den gesamten Besteuerungszeitraum der Liquidation, dh. ffr alle Liquidationsra-
ten und sonstigen Leistungen, die im Liquidationszeitraum vorgenommen wer-
den.
E Ausnahme: Ffr Liquidationen, deren Besteuerungszeitraum vor dem 1. 1. 2001
begonnen hat und die am 1. 1. 2001 noch nicht beendet waren, kann nach § 34
Abs. 14 Satz 2 auf Antrag der Kjrperschaft mit Ablauf des 31. 12. 2000 ein Li-
quidationsbesteuerungszeitraum beendet werden. Der Antrag ist bis zum
30. 6. 2002 beim ffr die in Liquidation befindlichen Kjrperschaft zustgndigen
FA zu stellen. Auf den 31. 12. 2000 ist dann durch die Kjrperschaft ein Zwi-
schenabschluß zu erstellen. Ffr die Liquidationsraten, andere Ausschfttungen
und sonstige Leistungen gilt im Liquidationsbesteuerungszeitraum bis zum
31. 12. 2000 noch das Anrechnungsverfahren. Ffr den Liquidationsgewinn bzw.
-verlust des Besteuerungszeitraums bis zum 31. 12. 2000 gilt der KStSatz von
40 vH ffr thesaurierte Gewinne bzw. 30 vH ffr ausgekehrte Gewinne.
Ffr den nach dem Zwischenabschluß beginnenden Liquidationsbesteuerungs-
zeitraum ist das Halbeinkfnfteverfahren anzuwenden. Ffr diesen Besteuerungs-
zeitraum gilt dann auch der KStSatz von 25 vH.

III. Bedeutung des § 40

Gesetzessystematik: Nach der Gesetzessystematik gehjrt § 40 zu den Sonder-
vorschriften ffr den hbergang vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkfnfte-
verfahren.
Rechtliche Bedeutung:
E Verschmelzung: Da der hbergang des Vermjgens von einer unbeschrgnkt stpfl.
Kjrperschaft durch Verschmelzung nach § 2 UmwG auf eine andere unbe-
schrgnkt stpfl. Kjrperschaft keine Ausschfttung darstellt und der hbergang in-
folgedessen den Verbrauch des KStGuthabens bzw. die Verminderung des EK
02-Bestands nicht ausljst, bestimmt Abs. 1 die Zurechnung des KStGuthabens
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und des EK 02-Bestands der fbertragenden Kjrperschaft auf die hbernehme-
rin.
E Spaltung: Abs. 2 verfolgt den gleichen Zweck wie Abs. 1, ngmlich den hber-
gang des KStGuthabens und des EK 02-Bestands ffr den Fall einer Spaltung.
Nach Abs. 2 sind die Betrgge der fbertragenden Kjrperschaft der fbernehmen-
den Kjrperschaft im Verhgltnis der fbergehenden Vermjgensteile zu dem bei
der fbertragenden Kjrperschaft vor dem Vermjgensfbergang bestehenden
Vermjgen zuzuordnen. Dadurch bleiben trotz des Vermjgensfbergangs das bei
der fbertragenden Kjrperschaft ermittelte KStGuthaben und das KStErhj-
hungspotential erhalten. Diese kjnnen bei Gewinnausschfttungen durch die
hbernehmerin unter Berfcksichtigung des § 37 Abs. 2 a mobilisiert werden.
Soweit das Vermjgen im Wege der Auf- oder Abspaltung auf eine PersGes.
fbergeht, mindert sich das KStGuthaben und der EK 02-Bestand der fbertra-
genden Kjrperschaft ebenso im Verhgltnis der fbergehenden Vermjgensteile
zu dem vor der Spaltung bestehenden Vermjgen (Abs. 2 Satz 3).
E VermOgensSbergang von einer unbeschrPnkt stpfl. KOrperschaft auf eine unbeschrPnkt
stpfl., aber stbefreite KOrperschaft, Personenvereinigung oder VermOgensmasse oder jur. Pers.
d. Off. Rechts: Soweit das Vermjgen einer unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft im
Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge auf eine stbefreite Kjrperschaft fber-
geht, besteht die Gefahr, daß das KStGuthaben iSv. § 37 und das KStErhj-
hungspotential iSv. § 38 verloren geht. Es ist zwar denkbar, daß die festgestellten
Betrgge bei der fbernehmenden Kjrperschaft fortgeffhrt und festgestellt sowie
die Folgerungen bei einer Ausschfttung gezogen werden. Dies ist bei stbefreiten
Kjrperschaften jedoch eher die Ausnahme; eine Ausschfttung ist bspw. bei
stbefreiten Kjrperschaften nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG iVm. §§ 51 ff. AO un-
mjglich, so daß das KStGuthaben und das KStErhjhungspotential verloren ge-
hen wfrden. Aus diesem Grund unterstellt der Gesetzgeber durch Abs. 3 eine
Vollausschfttung, mit der Folge, daß das vorhandene KStMinderungs- und
KStErhjhungspotential der fbertragenden Kjrperschaft mobilisiert wird. Dies
gilt jedoch nicht, wenn das Vermjgen von einer unbeschrgnkt stpfl., von der
KSt. befreiten Kjrperschaft auf eine andere von der KSt. befreite Kjrperschaft
fbergeht.
E Liquidation: Auch Liquidationsraten stellen Leistungen dar, die zur Mobilisie-
rung des KStGuthabens oder des EK 02-Bestands ffhren kjnnen. Insoweit re-
gelt Abs. 4 die Behandlung von Leistungen in Rahmen der Liquidation im hber-
gangszeitraum bis 2020. Zungchst hatte der Gesetzgeber die im Rahmen einer
Liquidation vorgenommenen Auskehrungen in den Sondervorschriften ffr den
hbergang vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkfnfteverfahren vergesssen.
Dies hatte zur Folge, daß das KStGuthaben der in Liquidation befindlichen
Kjrperschaften nicht mobilisiert werden konnte, weil eine offene Gewinnaus-
schfttung iSv. § 37 Abs. 2 durch die Auskehrung der Liquidationsraten nicht
vorliegt. Durch das UntStFG hat der Gesetzgeber daher in Abs. 4 geregelt, daß
Liquidationsraten als offene Gewinnausschfttungen gelten, so daß nunmehr
auch das vorhandene KStGuthaben mobilisiert werden kann.
Wirtschaftliche Bedeutung: Die unter dem Regime des Anrechnungsverfah-
rens gebildeten KStMinderungs- und KStErhjhungspotentiale kjnnen in dem
18-jghrigen hbergangszeitraum auch im Umwandlungs- und Liquidationsfall
noch genutzt werden. Wirtschaftlich ist ffr die Unternehmen bedeutsam, daß
im Rahmen einer Verschmelzung oder Spaltung nicht die KStMinderungspoten-
tiale der fbertragenden Gesellschaft verloren gehen, so daß diese bis zum Ende
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des hbergangszeitraums mobilisiert werden kjnnen. In Abs. 4 wird ausdrfcklich
bestimmt, daß auch Auskehrungen im Rahmen einer Liquidation zur Verwen-
dung des KStGuthabens ffhren. Ansonsten hgtte im Rahmen einer Liquidation
die Mobilisierung des KStGuthabens nicht mehr erfolgen kjnnen, da es sich
nicht um Gewinnausschfttungen iSv. § 37 Abs. 2 handelt. Wegen der schnelle-
ren Mobilisierung des KStGuthabens im Liquidationszeitraum im Vergleich zu
einer ordentlichen Gewinnausschfttung wghrend des hbergangszeitraums s.
Anm. 65. Die zfgige Mobilisierung des KStGuthabens kann wegen der stgndi-
gen Korrekturen an den hbergangsregelungen der §§ 36 ff. und der damit ein-
hergehenden ungewissen Zukunft der KStGuthabens sinnvoll sein.
Aus fiskalpolitischer Sicht ist es bedeutsam, daß die unter dem Regime des An-
rechnungsverfahrens gebildeten unbelasteten Teilbetrgge (EK 02-Bestand) der
fbertragenden unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft im Rahmen einer Verschmel-
zung oder Spaltung auf die fbernehmende unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft
fbergehen und zungchst nicht verloren gehen. Durch gestalterische Maßnahmen
und vorausschauende Ausschfttungspolitik lgßt sich allerdings die endgfltige
Mobilisierung des KStErhjhungspotentials vermeiden (ffr das Liquidationsver-
fahren s. Anm. 64).

IV. Persanlicher und sachlicher Geltungsbereich des § 40

1. Persanlicher Geltungsbereich
In Abs. 1 ist der hbergang des KStGuthabens und des EK 02-Bestands im
Rahmen einer Verschmelzung iSv. § 2 UmwG geregelt. Die Regelung findet nur
Anwendung, wenn sowohl die fbertragende als auch die fbernehmende Kjr-
perschaft unbeschrgnkt stpfl. ist. Nach dem Wortlaut kjnnen daher von der
Vorschrift auch Kjrperschaften betroffen sein, die ihr vEK vor dem System-
wechsel nicht gliedern mußten. Praktisch kann die Regelung jedoch nur auf un-
beschrgnkt stpfl. Kjrperschaften Anwendung finden, die ihr vEK vor dem Sy-
stemwechsel zu gliedern hatten, da ansonsten kein KStGuthaben oder ein EK
02-Bestand vorhanden ist (glA DLtsch in DLtsch/Eversberg/Jost/Witt, § 40
nF Rn. 6; Antweiler in Ernst & Young, § 40 Rn. 14ff). Dies waren unbe-
schrgnkt stpfl. KapGes. und sonstige unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaften, deren
Leistungen beim Anteilseigner zu Einnahmen iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG
ffhren.
Abs. 2 findet nur Anwendung, wenn eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft ihr
Vermjgen auf eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft oder eine PersGes. iSv.
§ 123 Abs. 1 und 2 UmwG auf- oder abspaltet. Auch hier gilt nach dem Wort-
laut des Gesetzes die Vorschrift auch ffr Kjrperschaften, die ihr vEK vor dem
Systemwechsel nicht gliedern mußten. Wie zu Abs. 1 bereits ausgeffhrt, kann
der Personenkreis auf unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaften beschrgnkt werden,
die vor den Systemwechsel ihr vEK gliedern mußten. Darfber hinaus kann die
hbernehmerin auch eine PersGes. sein.
Abs. 3 regelt den Vermjgensfbergang durch Gesamtrechtsnachfolge von einer
unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft auf eine unbeschrgnkt stpfl., aber stbefreite
Kjrperschaft, Personenvereinigung oder Vermjgensmasse oder auf eine jur.
Pers. d. jff. Rechts. Auch hier ist ffr die fbertragende Kjrperschaft der Wort-
laut zu weitgehend, da der Personenkreis auf Kjrperschaften beschrgnkt werden
kann, die vor dem Systemwechsel ihr vEK gliedern mußten. Als fbernehmende
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Kjrperschaft kommen folgende unbeschrgnkt stpfl., aber stbefreite Kjrper-
schaften, Personenvereinigungen oder Vermjgensmassen in Betracht:
– KapGes. (§ 1 Abs. 1 Nr. 1);
– Genossenschaften (§ 1 Abs. 1 Nr. 2);
– Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3);
– sonstige jur. Pers. d. priv. Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 4);
– nichtrechtsfghige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermjgen

des privaten Rechts.
Darfber hinaus kann die hbernehmerin eine jur. Pers. d. jff. Rechts sein. Eine
unbeschrgnkt stpfl. jur. Pers. d. jff. Rechts ist nicht erforderlich. Dies ergibt sich
daraus, daß nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 nur die Betriebe gewerblicher Art von jur.
Pers. d. jff. Rechts unbeschrgnkt stpfl. sind. Die hoheitlichen Betgtigungen oder
deren Vermjgensverwaltung sind nicht unbeschrgnkt, sondern allenfalls nach
§ 2 Nr. 2 beschrgnkt stpfl. Aber auch der Vermjgensfbergang durch Gesamt-
rechtsnachfolge von einer unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft in diese Bereiche
der jur. Pers. d. jff. Rechts soll die Rechtsfolgen des Abs. 3 ausljsen (glA Ant-
weiler in Ernst & Young, § 40 Rn. 92).
Abs. 4 ist anwendbar ffr Kjrperschaften und Personenvereinigungen. Auch
diese Formulierung ist zu weitgehend, da auch hier die praktische Anwendung
auf Kjrperschaften und Personenvereinigungen beschrgnkt bleibt, die vor dem
Systemwechsel ihr vEK gliedern mußten. Somit findet Abs. 4 Anwendung ffr
– KapGes.;
– Genossenschaften;
– sonstige jur. Pers. d. priv. Rechts (ohne rechtsfghige Stiftungen und Anstal-

ten);
– Realgemeinden und
– nichtrechtsfghige Vereine.

2. Sachlicher Geltungsbereich
§ 40 ist eine Sondervorschrift ffr den hbergang vom Anrechnungsverfahren
zum Halbeinkfnfteverfahren, die ffr bestimmte Fglle von Umwandlungen und
Liquidationen gilt.

3. Anwendung bei Auslandsbeziehungen
Die Abs. 1–3 setzen unbeschrgnkt stpfl. Gesellschaften voraus, so daß die Vor-
schriften ffr beschrgnkt stpfl. Kjrperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermjgensmassen, die ihren Sitz und ihre Geschgftsleitung im Ausland haben,
keine Anwendung finden. Der Wortlaut des Abs. 4 schließt beschrgnkt stpfl.
Kjrperschaften und Personenvereinigungen von der Regelung des Abs. 4 nicht
aus. Da jedoch nach §§ 27 ff., 43 KStG aF nur unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaf-
ten und Personenvereinigungen zur Gliederung des vEK verpflichtet waren, fin-
det auch Abs. 4 nur Anwendung ffr unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaften und
Personenvereinigungen.

V. Verhbltnis zu anderen Vorschriften

Verhbltnis zu §§ 36–38: Auf die zum stl. hbertragungsstichtag gesondert fest-
gestellten KStGuthaben und EK 02-Bestgnde nehmen Abs. 1 und 2 Bezug.

KStG § 40 Anm. 5–8 Umwandlung und Liquidation
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Diese werden der fbernehmenden Gesellschaft ganz oder teilweise hinzuge-
rechnet.
Soweit das Vermjgen im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge von einer unbe-
schrgnkt stpfl. Kjrperschaft auf eine unbeschrgnkt stpfl., aber stbefreite Kjr-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermjgensmasse oder eine jur. Pers. d.
jff. Rechts fbergeht, greift die Vollausschfttungsfiktion des Abs. 3. Soweit zum
Zeitpunkt des Vermjgensfbergangs KStGuthaben iSv. § 37 und ein EK 02-Be-
stand iSv. § 38 vorhanden ist, gilt beides als verwendet. Insoweit wird auf die
nach §§ 37, 38 ermittelten Betrgge zur Ermittlung der festzusetzenden KSt. zu-
rfckgegriffen.
Verhbltnis zu § 11: In Abs. 4 ist die Behandlung des KStGuthabens und des
EK 02-Bestands in Liquidationsfgllen geregelt. Die Besteuerung von unbe-
schrgnkt stpfl. KapGes., Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie von
Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit im Liquidationszeitraum ist in § 11
geregelt. Abs. 4 erggnzt dabei die Regelungen des § 11 zur Ermittlung der fest-
zusetzenden KSt. im Liquidationszeitraum. Abs. 4 Sgtze 5 und 6 bestimmen je-
doch, daß der Liquidationszeitraum, soweit er zum 31. 12. 2020 noch nicht ab-
geschlossen ist, fiktiv zum 31. 12. 2020 endet und ein Zwischenabschluß
aufzustellen ist. Insoweit ist § 40 lex specialis zu § 11.
Verhbltnis zu den Vorschriften des UmwStG: Auch die Regelungen des
UmwStG finden im Fall eines Vermjgensfbergangs Anwendung. § 10 UmwStG
ordnet an, daß im Rahmen einer Spaltung auf eine PersGes. die KSt. der fber-
tragenden Kjrperschaft gem. §§ 37, 38 gemindert bzw. erhjht wird. Die Verrin-
gerung des KStGuthabens bzw. des KStErhjhungspotentials richtet sich dabei
nach dem anteilig auf die PersGes. fbergegangenen Vermjgen. Im gleichen Ver-
hgltnis mindert sich nach Abs. 2 Satz 3 das KStGuthaben und der EK 02-Be-
stand.

VI. Verfahrensfragen

Bescheinigungsverfahren: Da eine Verschmelzung oder Auf- und Abspaltung
keine Gewinnausschfttung ist, ist eine StBescheinigung iSv. § 45a EStG nicht
zu erteilen. Ffr Auskehrungen im Rahmen der Liquidation ist eine StBescheini-
gung zu erstellen, soweit kein Nennkapital ausgekehrt wurde.
Gesonderte Feststellungen des Karperschaftsteuerguthabens und des EK
02-Bestands sind bei der fbertragenden Kjrperschaft auf den stl. hbertra-
gungsstichtag und bei der fbernehmenden Kjrperschaft auf den Schluß des
Wj., in das die hbertragung fgllt, vorzunehmen. Dabei sind die von der fbertra-
genden Kjrperschaft fbernommenen KStGuthaben und EK 02-Bestgnde zu
berfcksichtigen. Im Rahmen der Vollausschfttungsfiktion (Abs. 3) hat die stbe-
freite fbernehmende Kjrperschaft keine gesonderte Feststellung vorzunehmen.
Ffr die in Liquidation befindliche Kjrperschaft oder Personenvereinigung
(Abs. 4) wird zum Ablauf eines jeden Besteuerungszeitraums eine gesonderte
Feststellung des KStGuthabens und des EK 02-Bestands vorgenommen.
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Erlbuterungen zu Abs. 1:
cbergang des Karperschaftsteuerguthabens und des

EK 02-Bestands bei Verschmelzung

I. cberblick zu Abs. 1

Satz 1 bestimmt, daß bei einer Verschmelzung iSv. § 2 UmwG einer unbe-
schrgnkt stpfl. Kjrperschaft auf eine andere unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft
das KStGuthaben und der EK 02-Bestand auf die fbernehmende Gesellschaft
fbertragen wird.

II. Die Hinzurechnung des Karperschaftsteuerguthabens und des
EK 02-Bestands sowie ihre Voraussetzungen und Rechtsfolgen

1. cbertragende Karperschaft
Nach dem Gesetzeswortlaut muß es sich bei der fbertragenden Kjrperschaft
um eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft handeln. Insoweit s. Anm. 5.

2. cbernehmende Karperschaft
Das Vermjgen muß auf eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft fbergehen. Dies
gilt nach dem Wortlaut des Gesetzes auch, wenn die fbernehmende Kjrper-
schaft eine Organgesellschaft iSd. § 14 ist, obwohl diese, solange das Organ-
schaftsverhgltnis besteht, ihr KStGuthaben und KStErhjhungspotential nicht
mobilisieren kann (glA Antweiler in Ernst & Young, § 40 Rn. 16; DLtsch in
DLtsch/Eversberg/Jost/Witt, § 40 Rn. 6).

Hinweis: Soweit KStGuthaben gegen Ende des hbergangszeitraums noch vorhanden
ist, sollte das Organschaftsverhgltnis frfhzeitig beendet werden, damit das KStGutha-
ben noch mobilisiert werden kann. Falls es nach Ablauf des hbergangszeitraums noch
besteht, ist es verfallen.

3. Vermagensebergang durch Verschmelzung
Die Verschmelzung ist ein Fall der Umwandlung. § 40 verweist insoweit aus-
drfcklich auf § 2 UmwG. Unter Verschmelzung versteht man einen Vorgang
der Gesamtrechtsnachfolge, bei dem ein oder mehrere Rechtstrgger ihr Vermj-
gen als Ganzes unter Aufljsung ohne Abwicklung auf einen anderen bestehen-
den (Verschmelzung durch Aufnahme) oder neuen Rechtstrgger (Verschmel-
zung durch Neugrfndung) fbertragen, und zwar gegen Gewghrung von
Anteilen oder Mitgliedschaften dieses Rechtstrggers an die Anteilsinhaber der
fbertragenden Rechtstrgger. Die Rechtstrgger, die als fbernehmende oder fber-
tragende Rechtstrgger an der Gesellschaft beteiligt seien kjnnen, sind in § 3
UmwG aufgeffhrt.
Kein Vermagensebergang durch Verschmelzung liegt in folgenden Fgllen
vor:
E Formwechselnde Umwandlung: Es fehlt an der hbertragung von Vermjgen, weil
das umgewandelte Unternehmen lediglich seine Rechtsform gndert und kein
Vermjgensfbergang auf einen anderen Rechtstrgger stattfindet.
E Qbertragung des VermOgens im Zuge der Liquidation: Wird die unbeschrgnkt stpfl.
Kjrperschaft aufgeljst und liquidiert und fbertrggt sie im Rahmen der Liquida-
tion ihr gesamtes Vermjgen auf einen Gesellschafter, so liegt eine Einzelrechts-
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nachfolge und keine Gesamtrechtsnachfolge wie bei der Verschmelzung vor (s.
hierzu Abs. 4).
E Qbertragung des VermOgens auf PersGes. oder natSrliche Personen durch Gesamtrechts-
nachfolge: In diesen Fgllen, die in §§ 3 ff. UmwStG geregelt sind, wird nach § 10
UmwStG eine Vollausschfttung angenommen, so daß das KStGuthaben und
der EK 02-Bestand nach dieser Norm mobilisiert wird.
E Auslandsbezogene Verschmelzung: Ffr auslandsbezogene Verschmelzungen gilt
§ 40 nicht, da eine Verschmelzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 iVm. § 2 UmwG nur
von Rechtstrggern vorgenommen werden kann, die ihren Sitz im Inland haben.
Darfber hinaus ist Abs. 1 nur anzuwenden, wenn sowohl die fbertragende als
auch die fbernehmende Kjrperschaft unbeschrgnkt stpfl. ist.

4. Rechtsfolge: cbergang des Karperschaftsteuerguthabens
und des EK 02-Bestands

Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 ordnet als Rechtsfolge der Verschmelzung den hbergang
des KStGuthabens und des EK 02-Bestands von der untergehenden Kjrper-
schaft auf die aufnehmende Kjrperschaft an. Durch diese Anweisung wird si-
chergestellt, daß die vorgenannten Teilbetrgge der fbertragenden Kjrperschaft
nach der Verschmelzung erhalten bleiben. Maßgebend ist das auf den stl. hber-
tragungsstichtag gesondert festgestellte KStGuthaben nach § 37 Abs. 2 Satz 3
sowie der auf den stl. hbertragungsstichtag gesondert festgestellte EK 02-Be-
stand nach § 38 Abs. 1 Satz 1 (BMF v. 25. 3. 1998, BStBl. I, 268 Tz. 2.03).

5. Gesonderte Feststellungen
Die Teilbetrgge vor der Vermjgensfbertragung sind bei der fbertragenden Kjr-
perschaft gesondert festzustellen. Diese Feststellung entfaltet uE Bindungswir-
kung iSv. § 182 Abs. 1 AO ffr die gesonderte Feststellung der Teilbetrgge bei
der fbernehmenden Kjrperschaft. Eine Bindungswirkung liegt vor, wenn die
im Feststellungsbescheid getroffene Feststellung ffr die Folgebescheide von Be-
deutung ist. Eine Bedeutung in diesem Sinne liegt vor, wenn der Feststellungsbe-
scheid eine Regelung trifft, die ansonsten als Besteuerungsgrundlage im Folge-
bescheidverfahren eigenstgndig ermittelt werden mfßte (BFH v. 10. 6. 1999 IV
R 25/98, BStBl. II, 545; Brandis in Tipke/Kruse, § 182 AO Rn. 1). Die FinVerw.
ist anderer Auffassung und hat ihre Vordrucke ffr das KStGuthaben (KSt 1 F –
37) und den Vordruck ffr den EK 02-Bestand (KSt 1 F – 38) anders entworfen.
Darin wird zungchst der Abgang des KStGuthabens und des EK 02-Bestands
wegen der Verschmelzung berfcksichtigt und anschließend eine Nullfeststellung
bei der fbertragenden Kjrperschaft vorgenommen. Dies entspricht nicht dem
Gesetzeswortlaut. Denn nach Abs. 1 sind das KStGuthaben iSv. § 37 und der
unbelastete Teilbetrag iSv. § 38 der fbernehmenden Kjrperschaft hinzuzurech-
nen. Ein Abzug dieser Betrgge bei der fbertragenden Kjrperschaft wird nicht
angeordnet. Eine Verringerung der Teilbetrgge ergibt sich auch nicht aus den
Regelungen fber die Feststellung der jeweiligen Teilbetrgge nach § 37 Abs. 2
iVm. § 27 Abs. 2 Satz 1 sowie aus § 38 Abs. 1 iVm. § 27 Abs. 2 Satz 1 (glA
DLtsch in DLtsch/Eversberg/Jost/Witt, § 40 Rn. 8; Antweiler in Ernst &
Young, § 40 Rn. 30ff.).
Die auf den stl. hbertragungsstichtag gesondert festgestellten Betrgge der fber-
tragenden Kjrperschaft sind den entsprechenden Betrggen der fbernehmenden
Kjrperschaft zum Schluß des Wj., in das der stl. hbertragungsstichtag (§ 2
UmwStG) fgllt, hinzuzurechnen. Dies kann auch der hbertragungsstichtag
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selbst sein, wenn das Wj. der fbernehmenden Kjrperschaft zu diesem Stichtag
endet.

6. Keine Erhahung des Karperschaftsteuerguthabens und des EK 02-Be-
stands bei der ebernehmenden Karperschaft fer Leistungen im Wirt-
schaftsjahr des Vermagensebergangs

Antweiler weist (in Ernst & Young, § 40 Rn. 40 ff.) zutreffend darauf hin, daß
es unklar ist, mit welchen Teilbetrggen Leistungen zu verrechnen sind, die zwi-
schen dem hbertragungsstichtag und dem Ende des Wj. der fbernehmenden
Kjrperschaft verrechnet werden, wenn der hbertragungsstichtag nicht zugleich
auch das Ende des Wj. der fbernehmenden Kjrperschaft ist. Nach dem Geset-
zeswortlaut ist erst wieder auf den Schluß des Wj. der fbernehmenden Kjrper-
schaft eine gesonderte Feststellung der Teilbetrgge nach §§ 37, 38 vorzunehmen.
Wenn nun eine auf den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften beruhende Ge-
winnausschfttung in diesem Wj. erfolgt, ermittelt sich bspw. die KStMinderung
aus dem festgestellten geringeren KStGuthaben zum Ende des letzten Wj., also
vor der Verschmelzung. Dies kann dann zu einer geringeren KStMinderung, ins-
bes. unter Berfcksichtigung des § 37 Abs. 2 a, ffhren, da die fbernommenen Be-
trgge darin noch nicht enthalten sind. Es kann sogar ausschfttbares Volumen
verlorengehen, wenn nach der Verschmelzung eine Verlustphase eintritt, und
deshalb das KStGuthaben nicht mehr mobilisiert werden kann. Nach dem Ge-
setzeswortlaut erscheint diese Rechtsfolge zutreffend, wenngleich die Ver-
schmelzung in diesem Wj. unberfcksichtigt bleibt. Es wgre daher wfnschens-
wert, wenn der Gesetzgeber eine gesonderte Feststellung des KStGuthabens
und des EK 02-Bestands bei der fbernehmenden Kjrperschaft nach Ablauf des
hbertragungsstichtags anordnet, so daß die Teilbetrgge um die hinzu zu addie-
renden Teilbetrgge aufzustocken sind. Solange der Gesetzgeber diese gesonderte
Feststellung nicht normiert, sollte der Abfluß der Leistungen bei der fberneh-
menden Kjrperschaft im Wj. der Verschmelzung vermieden werden. Dies gilt
besonders ffr Gewinnausschfttungen, die nach dem 31. 12. 2005 erfolgen, da
ffr diese Gewinnausschfttungen die Begrenzung nach § 37 Abs. 2 a Nr. 2 gilt
und die Begrenzung der KStMinderung auf Grundlage des KStGuthabens vor
der Verschmelzung ermittelt wird.

III. Nicht in Abs. 1 geregelt

1. cbergang des steuerlichen Einlagekontos
Der verschmelzungsbedingte hbergang des stl. Einlagekontos auf die fberneh-
mende Kjrperschaft ist nicht in § 40 Abs. 1 geregelt, sondern ergibt sich aus
§ 29 Abs. 2.

2. Hinzurechnung der in Nennkapital umgewandelten Recklagen iSv.
§ 28

Der verschmelzungsbedingte hbergang der in Nennkapital umgewandelten
Rfcklagen iSv. § 28 der fbertragenden Kjrperschaft auf die fbernehmende
Kjrperschaft ist nicht in Abs. 1, sondern in §§ 28, 29 geregelt.

Einstweilen frei.
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Erlbuterungen zu Abs. 2:
cbergang des Karperschaftsteuerguthabens und des

EK 02-Bestands bei Spaltungen

I. cberblick zu Abs. 2

Satz 1 regelt die hbertragung des KStGuthabens und des EK 02-Bestands im
Rahmen einer Auf- und Abspaltung von der fbertragenden Gesellschaft auf die
fbernehmende Gesellschaft.
Satz 2 bestimmt, in welchem Verhgltnis das KStGuthaben und der EK 02-Be-
stand auf die fbernehmende Gesellschaft fbergeht, wenn das Umtauschverhglt-
nis nicht dem Verhgltnis der fbergehenden Vermjgensteile entspricht.
Satz 3 ordnet an, wie sich das KStGuthaben und der EK 02-Bestand verrin-
gern, wenn das Vermjgen im Rahmen der Auf- und Abspaltung auf eine Pers-
Ges. fbergeht.

II. Die Hinzurechnung des Karperschaftsteuerguthabens
und des EK 02-Bestands bei Spaltungen zwischen Karperschaften

(Abs. 2 Sbtze 1 und 2)

1. cbertragende Karperschaft
Nach dem Gesetzeswortlaut muß es sich bei der fbertragenden Kjrperschaft
um eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft handeln. Insoweit s. Anm. 5.

2. cbernehmende Karperschaft
Das Vermjgen muß auf eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft fbergehen. Dies
gilt nach dem Wortlaut des Gesetzes auch, wenn die fbernehmende Kjrper-
schaft eine Organgesellschaft iSd. § 14 ist, obwohl diese, solange das Organ-
schaftsverhgltnis besteht, ihr KStGuthaben und KStErhjhungspotential nicht
mobilisieren kann (glA Antweiler in Ernst & Young, § 40 Rn. 16).

3. Vermagensebergang durch Aufspaltung oder Abspaltung
§ 40 Abs. 2 Satz 1 setzt als Tatbestand voraus, daß Vermjgen durch Aufspaltung
oder Abspaltung iSd. § 123 Abs. 1 und 2 UmwG fbergeht. Systemgerecht ist die
Ausgliederung als Spaltungsvariante gem. § 123 Abs. 3 UmwG nicht genannt, da
es sich aus stl. Sicht um eine Einbringung iSd. § 20 UmwStG handelt und somit
die eingebrachte Gesellschaft bestehen bleibt.
Bei Aufspaltung teilt ein fbertragender Rechtstrgger sein Vermjgen unter Auf-
ljsung ohne Abwicklung auf und fbertrggt die Teile jeweils als Gesamtheit im
Wege der Sonderrechtsnachfolge auf mindestens zwei schon bestehende Rechts-
trgger (Aufspaltung zur Aufnahme) oder neugegrfndete Rechtstrgger (Aufspal-
tung zur Neugrfndung), und zwar (wie bei der Verschmelzung) gegen Gewgh-
rung von Anteilen des fbernehmenden oder des neuen Rechtstrggers an den
Anteilsinhaber des fbertragenden Rechtstrggers.
Bei Abspaltung bleibt der fbertragende Rechtstrgger (anders als bei der Auf-
spaltung) als Rumpfunternehmen bestehen. Er fbertrggt ebenfalls im Wege der
Sonderrechtsnachfolge einen Teil oder mehrere Teile seines Vermjgens jeweils
als Gesamtheit auf einen oder mehrere bereits bestehende oder neugegrfndete
Rechtstrgger, wobei die Anteilsinhaber des sich spaltenden Rechtstrggers eine
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Beteiligung an dem (den) fbernehmenden oder neuen Rechtstrgger(n) erhalten
(§ 123 Abs. 2 UmwG).

4. Verhbltnismbßige Aufteilung des Karperschaftsteuerguthabens und
des EK 02-Bestands auf den oder die cbernehmer

Das KStGuthaben iSv. § 37 und der EK 02-Bestand iSv. § 38 der fbertragenden
Kjrperschaft gehen anteilig entsprechend dem Verhgltnis der fbergehenden
Vermjgensteile auf die fbernehmende Kjrperschaft fber. Als Maßstab ffr die-
ses Wertverhgltnis gilt idR das Umtauschverhgltnis der Anteile im Spaltungs-
und hbernahmevertrag oder im Spaltungsplan (§ 126 Abs. 1 Nr. 3, § 136
UmwG). Wenn das Umtauschverhgltnis diesem Wertverhgltnis nicht entspricht,
ist das KStGuthaben und der EK 02-Bestand nach Abs. 2 Satz 2 entsprechend
der gemeinen Werte der fbergehenden Vermjgensteile zu dem vor der Spaltung
vorhandenen Vermjgen aufzuteilen.

5. cbergang des Karperschaftsteuerguthabens und des EK 02-Bestands
Wie bei der Verschmelzung sind auch bei der Auf- und Abspaltung auf seiten
der fbertragenden Kjrperschaft ffr den Bestand der aufzuteilenden Betrgge die
gesonderten Feststellungen auf den stl. hbertragungsstichtag maßgebend. Die
auf den stl. hbertragungsstichtag gesondert festgestellten Betrgge der fbertra-
genden Kjrperschaft sind den entsprechenden Betrggen der fbernehmenden
Kjrperschaft zum Schluß des Wj., in das der stl. hbertragungsstichtag (§ 2
UmwStG) fgllt, ggf. anteilig hinzuzurechnen.

6. Folgen der Auf- und Abspaltung auf die gesonderte Feststellung des
Karperschaftsteuerguthabens sowie des EK 02-Bestands bei der eber-
tragenden Karperschaft

Aufspaltung: Das zum hbertragungsstichtag ermittelte KStGuthaben und der
EK 02-Bestand werden nach § 37 Abs. 2 iVm. § 27 Abs. 2 bzw. § 38 Abs. 1
iVm. § 27 Abs. 2 auf den hbertragungsstichtag gesondert festgestellt. Entgegen
den von der FinVerw. aufgelegten Anlagen zur Feststellungserklgrung „KSt 1 F
– 37“ und „KSt 1 F – 38“ sind die auf die fbernehmenden Kjrperschaften
fbergehenden Teilbetrgge dabei nicht abzuziehen. Die Formulare stehen im Wi-
derspruch zum Gesetzeswortlaut. Vielmehr endet die gesonderte Feststellung
mit den Betrggen, die auf die fbernehmenden Kjrperschaften zu fbertragen
sind (glA Antweiler in Ernst & Young, § 40 Rn. 61).
Abspaltung: Nach der Abspaltung bleibt die fbertragende Kjrperschaft be-
stehen, so daß die nach dem Aufteilungsmaßstab abzuziehenden Teilbetrgge
vom KStGuthaben und vom EK 02-Bestand im Rahmen der gesonderten Fest-
stellung der fbertragenden Kjrperschaft berfcksichtigt werden, die zum Schluß
des Wj. vorzunehmen ist, in das die Abspaltung fgllt. Eine Bindungswirkung ffr
die fbernehmende Kjrperschaft ergibt sich nicht, da die fbergehenden Teilbe-
trgge nicht gesondert festgestellt, sondern lediglich von den bestehenden Teilbe-
trggen des vorangegangenen Wj. subtrahiert werden.

7. Folgen der Auf- und Abspaltung auf die gesonderte Feststellung des
Karperschaftsteuerguthabens sowie des EK 02-Bestands bei der eber-
nehmenden Karperschaft

Aufspaltung: Die fbernehmenden Kjrperschaften haben in ihren gesonderten
Feststellungen des KStGuthabens iSv. § 37 Abs. 2 und in den gesonderten Fest-
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stellungen des EK 02-Bestands nach § 38 Abs. 1 zum Schluß des Wj., in das die
Aufspaltung fgllt, die nach dem Aufteilungsverhgltnis zu fbernehmenden Teil-
betrgge den zum abgelaufenen Wj. bestehenden Betrggen hinzuzurechnen. So-
weit es sich um neugegrfndete Kjrperschaften handelt, ist erstmalig zum
Schluß des Wj., in das die Aufspaltung fgllt, eine gesonderte Feststellung vorzu-
nehmen. Die bei der fbertragenden Kjrperschaft festgestellten Betrgge entfal-
ten ffr die fbernehmenden Kjrperschaften keine Bindungswirkung, da bezfg-
lich des Aufteilungsmaßstabs der fbergehenden Teilbetrgge auf die
fbernehmenden Gesellschaften keine Aussage im Rahmen der gesonderten
Feststellungen des KStGuthabens und des EK 02-Bestands bei der fbertragen-
den Kjrperschaft getroffen wird. Insoweit sind abschließende Ermittlungen im
Rahmen der Feststellungen der fbernehmenden Kjrperschaften vorzunehmen.
Dies bedeutet auch, daß die Rechtsbehelfsverfahren wegen der zu fbernehmen-
den Teilbetrgge bei den fbernehmenden Kjrperschaften zu ffhren sind.
Abspaltung: Die fbernehmende(n) Kjrperschaft(en) haben die von der fber-
tragenden Kjrperschaft zu fbernehmenden Teilbetrgge in den Feststellungsver-
fahren, die auf den Schluß des Wj. vorzunehmen sind, in das die Abspaltung
fgllt, zu berfcksichtigen. Bindungswirkung der Feststellungen der fbertragenden
Kjrperschaft ergeben sich nicht, da Feststellungen fber die Aufteilung der Be-
trgge dort nicht getroffen werden.
Sowohl bei der Abspaltung als auch bei der Aufspaltung entsteht – wie bei der
Verschmelzung – bei der fbernehmenden Gesellschaft die Problematik des zu
nutzenden KStGuthabens, wenn im Wj., in das die Abspaltung fgllt, eine Ge-
winnausschfttung vorgenommen wird; s. insoweit Anm. 16.

III. Vermagensebergang auf eine Personengesellschaft (Abs. 2 Satz 3)

1. Allgemeines
Vermjgen kann nach dem UmwG im Wege der Aufspaltung oder Abspaltung
von einer Kjrperschaft auf eine oder mehrere PersGes. fbergehen. § 16
UmwStG regelt die sich daraus ergebenen stl. Fragen, die insbes. die Gewinn-
ermittlung betreffen. § 40 Abs. 2 Satz 3 regelt, in welchem Umfang sich das
KStGuthaben und der EK 02-Bestand bei der fbertragenden Kjrperschaft min-
dert. Eine Regelung, wie etwaig von der PersGes. zu fbernehmende Teilbetrgge
zu behandeln sind, ist nicht erforderlich, weil die PersGes. nicht kstpfl. ist.

2. Minderung des Karperschaftsteuerguthabens und des EK 02-Bestands
der ebertragenden Karperschaft

Aufspaltung: Geht das Vermjgen aufgrund einer Aufspaltung auf mehrere
PersGes. fber, so geht die fbertragende Kjrperschaft unter. Ebenso geht ihr
gesamtes KStGuthaben bzw. der EK 02-Bestand unter. Letztmalig hat daher
zum hbertragungsstichtag eine gesonderte Feststellung des KStGuthabens iSv.
§ 37 Abs. 2 und des EK 02-Bestands iSv. § 38 Abs. 1 jeweils iVm. § 27 Abs. 2 zu
erfolgen. In dieser Feststellung sind die Verringerungen des KStGuthabens und
des EK 02-Bestands nach § 16 UmwStG iVm. § 10 UmwStG nach § 37 Abs. 2
und § 38 Abs. 1 zu berfcksichtigen, so daß im Regelfall eine Nullfeststellung zu
erfolgen hat. Nach § 10 UmwStG handelt es sich sowohl bei der Verwendung
des KStGuthabens als auch bei der Verwendung des unbelasteten Teilbetrags
um eine fiktive ordentliche Gewinnausschfttung bzw. um eine fiktive Leistung
iSv. § 38 Abs. 1 Satz 3. Insoweit sind diese fiktiven Leistungen in den letztmali-
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gen gesonderten Feststellungen der Teilbetrgge zu berfcksichtigen (glA DLtsch
in DLtsch/Eversberg/Jost/Witt, § 40 Rn. 22 durch Verweis auf Rn. 8; aA Ant-
weiler in Ernst & Young, § 40 Rn. 74). Mit Hilfe dieser Feststellungen ergeben
sich dann auch die KStMinderungen und KStErhjhungen der fbertragenden
Kjrperschaft ffr die VZ der Aufspaltung.
Abspaltung: Im Fall der Abspaltung bleibt die fbertragende Kjrperschaft als
Rumpfunternehmen bestehen, denn sie fbertrggt nur ein Teil ihres Vermjgens
auf die fbernehmende(n) PersGes. Ffr diesen Fall gilt, daß die Teilbetrgge des
KStGuthabens bzw. des EK 02-Bestands der fbertragenden Kjrperschaft zu
mindern sind. Dabei wird die Minderung im Verhgltnis der fbergehenden Ver-
mjgensteile zu dem vor der Spaltung bestehenden Vermjgen vorgenommen.
Die aufgrund des Aufteilungsmaßstabs abzuziehenden Teilbetrgge des KStGut-
habens und des EK 02-Bestands sind in den gesonderten Feststellungen auf den
Schluß des Wj. zu berfcksichtigen, in das die Abspaltung fgllt.

3. gnderung bzw. Erhahung der Karperschaftsteuer bei der ebertragen-
den Karperschaft

Der hbergang des Vermjgens auf eine PersGes. und die damit im Zusammen-
hang stehende Minderung des KStGuthabens und Verringerung des EK 02-Be-
stands hat nach § 16 Satz 2 iVm. § 10 UmwStG zur Folge, daß sich die KSt. ent-
sprechend der Minderung des KStGuthabens bzw. Verringerung des EK 02-
Bestands der fbertragenden Kjrperschaft ffr das Wj., in das der stl. hbertra-
gungsstichtag fgllt, mindert bzw. erhjht. Ffr die KStMinderung der fbertragen-
den Kjrperschaft finden die Regelungen des Moratoriumszeitraums und die Be-
grenzung der KStMinderung gem. § 37 Abs. 2 a nach § 10 Satz 2 UmwStG
keine Anwendung.

IV. Nicht in Abs. 2 geregelte Sachverhalte

1. cbergang des steuerlichen Einlagekontos
Der hbergang des stl. Einlagekontos iSv. § 27 in Auf- und Abspaltungsfgllen ist
nicht in § 40 Abs. 2 geregelt, sondern ergibt sich aus § 29 Abs. 3.

2. cbertragung der in Nennkapital umgewandelten Recklagen iSv. § 28
Eine hbertragung der in Nennkapital umgewandelten Rfcklagen iSv. § 28 ist in
Abs. 2 nicht geregelt. Die Behandlung der in Nennkapital umgewandelten Rfck-
lagen iSv. § 28 in Spaltungsfgllen hat der Gesetzgeber in §§ 28, 29 geregelt.

Einstweilen frei.

Erlbuterungen zu Abs. 3:
Vollausschettungsfiktion bei cbertragung auf eine

steuerbefreite Karperschaft

I. cberblick zu Abs. 3

Satz 1 regelt, daß der hbergang des Vermjgens durch Gesamtrechtsnachfolge
von einer unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft auf ein anderes unbeschrgnkt stpfl.
KStSubjekt, das von der KSt. befreit ist, als Ausschfttung anzusehen ist und
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deshalb die Aufljsung des KStGuthabens und des EK 02-Bestands zur Folge
hat.
Satz 2 normiert, daß der Moratoriumszeitraum bis zum 31. 12. 2005 und die
Begrenzung der Minderung des KStGuthabens nach § 37 Abs. 2 a ffr die Voll-
ausschfttungsfiktion nicht gilt.
Satz 3 beschreibt die Ausnahme zu Satz 1. Die KSt. ist nicht zu erhjhen, wenn
das Vermjgen von einer stbefreiten Kjrperschaft auf eine andere stbefreite
Kjrperschaft fbertragen wird.

II. Voraussetzung und Rechtsfolgen der Vermagensebertragung auf
eine steuerbefreite Karperschaft, Personenvereinigung

oder Vermagensmasse oder auf eine juristische Person des
affentlichen Rechts (Abs. 3 Satz 1)

1. cbertragende Karperschaft
Als fbertragende Kjrperschaft kommt nur eine Kjrperschaft in Betracht, die
vor dem Systemwechsel ihren Sitz oder ihre Geschgftsleitung im Inland und ihr
vEK zu gliedern hatte; s. insoweit Anm. 5. Unerheblich ist, ob die fbertragende
Gesellschaft von der KSt. befreit ist; in diesen Fgllen findet Abs. 3 Satz 3 An-
wendung.

2. cbernehmende Gesellschaft
Die fbernehmende Kjrperschaft, Personenvereinigung oder Vermjgensmasse
muß ebenfalls unbeschrgnkt stpfl., jedoch stbefreit sein. Das ist der Fall, wenn
ein Befreiungstatbestand nach § 5 Abs. 1 vorliegt, und zwar im Zeitpunkt des
stl. hbertragungsstichtags. Unschgdlich ist, wenn die fbernehmende Gesell-
schaft partiell stpfl. ist. Die jur. Pers. d. jff. Rechts muß nicht unbeschrgnkt
stpfl. sein (s. Anm. 5).

3. Vermagensebergang durch Gesamtrechtsnachfolge
Das Vermjgen der fbertragenden unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft muß durch
Gesamtrechtsnachfolge auf eine unbeschrgnkt stpfl., von der KSt. befreite Kjr-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermjgensmasse oder auf eine jur. Pers. d.
jff. Rechts fbergehen. Dabei handelt es sich im wesentlichen um folgende Fall-
gestaltungen:
– das Vermjgen geht im Wege der Verschmelzung auf eine stbefreite Kjrper-

schaft fber. Es handelt sich dabei um einen Sonderfall des Abs. 1, der sich
vom Grundfall dadurch unterscheidet, daß die fbernehmende Gesellschaft
stbefreit ist.

– das Vermjgen geht im Wege der Auf- und Abspaltung auf eine stbefreite
Kjrperschaft fber. Es handelt sich dabei um einen Sonderfall des Abs. 2, der
sich vom Grundfall dadurch unterscheidet, daß die fbernehmende Gesell-
schaft stbefreit ist.

– das Vermjgen geht nach § 175 UmwG auf eine jur. Pers. d. jff. Rechts fber.
Nicht unter Abs. 3 fgllt die formwechselnde Umwandlung (§§ 190–304 UmwG),
weil nicht die Person des Rechtstrggers, sondern lediglich die Rechtsform eine
dnderung erfghrt. Eine Vermjgensfbertragung findet nicht statt, so daß Abs. 3
keine Anwendung findet. Ebenfalls nicht anwendbar ist Abs. 3 auf Vermjgens-
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fbertragungen durch die Kjrperschaft im Rahmen einer Liquidation oder auf
hbertragungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge.

4. Mobilisierung des Karperschaftsteuerguthabens und des EK 02-Be-
stands bei der ebertragenden Karperschaft

Im Fall einer Vermjgensfbertragung durch Gesamtrechtsnachfolge auf eine un-
beschrgnkt stpfl., aber stbefreite Kjrperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mjgensmasse oder jur. Pers. d. jff. Rechts fingiert Abs. 3 Satz 1 eine Vollaus-
schfttung. Durch diese fingierte Gewinnausschfttung mindert oder erhjht sich
die KSt. im VZ des stl. hbertragungsstichtags um den Betrag, der sich nach
§§ 37 und 38 ergeben wfrde, wenn das in der StBil. ausgewiesene EK abzfgl.
des Betrags, der nach § 28 Abs. 2 Satz 1 iVm. § 29 Abs. 1 dem stl. Einlagekonto
gutzuschreiben ist, als im Zeitpunkt des Vermjgensfbergangs ffr eine Aus-
schfttung verwendet gelten wfrde.
Zur Ermittlung des fiktiv ausschfttbaren Volumens ist daher zungchst das EK
lt. StBil. um das Nennkapital zu kfrzen. Die Kfrzung des Nennkapitals zur Er-
mittlung des fiktiv ausschfttbaren Betrags erfolgt, weil es sich insoweit um eine
nicht stpfl. Einlagenrfckgewghr handelt. Wenn das Nennkapital aus der Um-
wandlung von Rfcklagen gebildet wurde und ein Sonderausweis iSv. § 28 Abs. 1
Satz 3 besteht, steht dieser Teil des Nennkapitals systemgerecht auch ffr die fik-
tive Vollausschfttung zu Verffgung, weil die Ausschfttung des Sonderausweises
nach § 28 Abs. 1 Satz 3 zu stpfl. Einnahmen ffhrt. Das EK lt. StBil. abzfglich
des modifizierten Nennkapitals gilt nunmehr fiktiv als ausgeschfttet und ffhrt
unter den Regelungen des § 37 Abs. 2 in Hjhe von 1/6 des ermittelten Aus-
schfttungsbetrags zur KStMinderung; § 37 Abs. 2 a ist nach Abs. 3 Satz 2 aus-
drfcklich nicht anwendbar, s. Anm. 46. Entsprechend ffhrt die Ausschfttung
unter Berfcksichtigung der Verwendungsfiktion des § 38 Abs. 1 Satz 4 zur Ver-
wendung des EK 02-Bestands und somit zur Erhjhung der KSt. Maßgebend
ffr die Bestgnde des KStGuthabens, des EK 02-Bestands und des Sonderaus-
weises nach § 28 Abs. 1 Satz 3 sind die gesondert festgestellten Bestgnde zum
Schluß des der Vermjgensfbertragung vorangegangenen Wj.
Obwohl es sich um eine Vollausschfttungsfiktion handelt, bedeutet dies nicht,
daß das gesamte KStGuthaben und der EK 02-Bestand verwendet werden.
Wenn die fbertragende Kjrperschaft bspw. nach dem Systemwechsel eine Ver-
lustphase erleidet, verringert sich das EK der StBil., so daß der ausschfttbare
Betrag sich verringert und uU nicht zur Mobilisierung des gesamten KStGutha-
bens reicht. In solchen Fgllen sollte durch Einlagen das EK der StBil. erhjht
werden.

5. Vermagen fbllt in den steuerpflichtigen Teil der ebernehmenden
Gesellschaft

Die vorgenannten Rechtsfolgen sind auch zu ziehen, wenn das Vermjgen in ei-
nen stpfl. wirtschaftlichen Geschgftsbetrieb der ansonsten stbefreiten Kjrper-
schaft bzw. in einen Betrieb gewerblicher Art einer jur. Pers. d. jff. Rechts fgllt.
In diesem Fall bleibt das Vermjgen zwar steuerverhaftet, die Mobilisierung des
KStGuthabens bzw. des EK 02-Bestands ist jedoch nicht mjglich oder unwahr-
scheinlich. Nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 EStG kjnnen die Betriebe gewerblicher Art
einer jur. Pers. d. jff. Rechts zwar „Leistungen“ an ihre Anteilseigner erbringen.
Zu einer KStMinderung oder KStErhjhung ffhren diese Leistungen aber nicht,
da weder eine ordentliche Gewinnausschfttung iSv. § 37 Abs. 2 Satz 1 noch eine
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Leistung iSv. § 38 Abs. 1 Satz 3 vorliegt. Eine Ausnahmeregelung wurde daher
nicht vorgenommen (glA Frotscher in Frotscher/Maas, § 40 Rn. 16).

III. Nichtanwendung des § 37 Abs. 2a (Abs. 3 Satz 2)

Durch das StVergAbG wurde § 37 Abs. 2 a neu in das Gesetz aufgenommen.
Nach § 37 Abs. 2 a wird die Minderung des KStGuthabens und der KSt. ffr Ge-
winnausschfttungen, die nach dem 11. 4. 2003 und vor dem 1. 1. 2006 erfolgen,
ausgeschlossen (sog. Moratoriumszeitraum). Darfber hinaus wird ffr Gewinn-
ausschfttungen, die nach dem 31. 12. 2005 erfolgen, eine Begrenzung der Min-
derung des KStGuthabens und somit der KSt. auf den Betrag vorgenommen,
der sich ergibt, wenn das gesamte KStGuthaben auf die Anzahl der Wj. verteilt
wird, ffr die im 18-jghrigen hbergangszeitraum eine KStMinderung noch in Be-
tracht kommt. Sowohl der Moratoriumszeitraum bis zum 31. 12. 2005 als auch
die Begrenzung der KStMinderung finden auf die Vollausschfttungsfiktion des
Abs. 3 Satz 1 keine Anwendung, so daß zum Zeitpunkt der Vermjgensfbertra-
gung das volle KStGuthaben iSv. § 37 an die fbertragende Kjrperschaft ausge-
kehrt wird. Dies ist systemgerecht, da ansonsten KStGuthaben endgfltig verlo-
ren gehen wfrde.

IV. Keine Karperschaftsteuererhahung in den Fbllen des § 38 Abs. 3
(Abs. 3 Satz 3)

Eine KStErhjhung ist in sinngemgßer Anwendung des § 38 Abs. 3 systement-
sprechend nicht vorzunehmen, wenn eine unbeschrgnkt stpfl., aber stbefreite
Kjrperschaft ihr Vermjgen auf eine andere stbefreite Kjrperschaft fbertrggt.
Insoweit bleibt es insgesamt bei einer StBefreiung.
Es gilt jedoch auch die Einschrgnkung des § 38 Abs. 3 Satz 3. Insoweit bleibt es
bei einer Mobilisierung des EK 02-Bestands, wenn die Vermjgensfbertragung
in einen wirtschaftlichen Geschgftsbetrieb oder in einen nicht von der KSt. be-
freiten Betrieb gewerblicher Art erfolgt (s. auch § 38 Anm. 57).

Einstweilen frei.

Erlbuterungen zu Abs. 4:
Verwendung des Karperschaftsteuerguthabens und des

EK 02-Bestands im Liquidationszeitraum

I. cberblick zu Abs. 4

Satz 1 bestimmt, daß die hbergangsvorschriften des § 37 und § 38 auch ffr die
Verteilung von Vermjgen im Rahmen einer Liquidation gelten.
Satz 2 regelt, daß die hbergangsvorschriften der §§ 37, 38 auch ffr Liquidati-
onsabschlagszahlungen gelten.
Satz 3 ordnet an, daß die KStMinderung und KStErhjhung in dem VZ vorge-
nommen wird, in dem die Liquidation bzw. der jeweilige Besteuerungszeitraum
endet.
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Satz 4 bestimmt, daß die KStMinderung oder KStErhjhung durch Auskehrun-
gen im Rahmen der Liquidation erstmals in 2001 und letztmals in 2020 vorzu-
nehmen sind.
Satz 5 ordnet an, daß bei Liquidationen, die fber den 31. 12. 2020 fortdauern,
der Besteuerungszeitraum nach § 11 mit Ablauf des 31. 12. 2020 endet.
Satz 6 regelt, daß in diesen Fgllen auf den 31. 12. 2020 ein Zwischenabschluß zu
erstellen ist.
Satz 7 normiert, daß der Moratoriumszeitraum bis zum 31. 12. 2005 und die
Begrenzung der Minderung des KStGuthabens iSv. § 37 Abs. 2 a ffr Auskehrun-
gen im Rahmen der Liquidation nicht gilt.

II. Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Mobilisierung
des Karperschaftsteuerguthabens und des EK 02-Bestands im Rahmen

einer Liquidation (Abs. 4 Satz 1)

1. Allgemeines
Die Verteilung des Vermjgens einer Kjrperschaft oder Personenvereinigung im
Liquidationszeitraum ffhrt zur KStMinderung und zur KStErhjhung, soweit
nicht Nennkapital der Gesellschaft zurfckbezahlt wird.

2. Karperschaften und Personenvereinigungen
Abs. 4 ist bei der Verteilung des Vermjgens im Rahmen einer Liquidation von
Kjrperschaften und Personenvereinigungen anzuwenden. Kjrperschaften sind
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1–4 KapGes., Genossenschaften, VVaG sowie die sonstigen
jur. Pers. d. privaten Rechts. Ferner sind von § 40 Abs. 4 Liquidationen von Per-
sonenvereinigungen wie Realgemeinden und wirtschaftlichen Vereinen betrof-
fen.

3. Liquidation
Der in Abs. 4 verwendete Terminus Liquidation ist ein summarischer Begriff,
der mehrere Vorggnge zusammenfaßt. Voraussetzung ist, daß bestimmte Kjr-
perschaften und Personenvereinigungen aufgeljst und abgewickelt werden. Der
Rechtsakt Aufljsung bedarf nach § 262 Abs. 1 Nr. 2 AktG oder § 60 Abs. 1
Nr. 2 GmbHG einer Beschlußfassung durch die Anteilseigner und wird durch
einen rein formalen Akt, den Aufljsungsvermerk im Handelsregister, dokumen-
tiert. Daran schließt sich die Abwicklung, die Beendigung der unternehmeri-
schen Tgtigkeit an. Die Abwicklung mfndet in der Auskehrung des verbleiben-
den Aktivvermjgens an die Liquidationsgesellschafter. Ist kein Aktivvermjgen
vorhanden, erlischt die juristische Person (BFH v. 30. 3. 1993 VIII R 8/91,
BStBl. II, 864; § 11 Anm. 25 ff.).
Liegen die formalen Voraussetzungen der Liquidation nicht vor, weil der Be-
schluß der Gesellschafterversammlung fehlt, ist Abs. 4 nicht anwendbar. Dies
bedeutet ua., daß die Mobilisierung des vorhandenen KStGuthabens nicht mjg-
lich ist.

4. Verteilung des Vermagens
Im Rahmen der Liquidation wird das zum Zeitpunkt der Aufljsung vorhandene
Anlage- und Umlaufvermjgen vergußert und mit den Erljsen die vorhandenen
Verbindlichkeiten getilgt. Soweit danach noch Vermjgen verbleibt, wird dieses
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gem. § 72 GmbHG bzw. § 271 AktG nach der Beteiligungsquote und den erggn-
zenden Bestimmungen in der Satzung an die Gesellschafter/Aktiongre ausge-
kehrt.

5. Besteuerungszeitraum
Die Liquidation ffhrt nach § 11 zu einem verlgngerten letzten VZ, der den ge-
samten Liquidationszeitraum erfassen und drei Jahre nicht fbersteigen soll. Ffr
diesen Liquidationszeitraum wird die Steuer ermittelt und dabei etwaige
KStMinderungen und KStErhjhungen nach §§ 37, 38 ffr Auskehrungen, die in
diesemZeitraum abgeflossen sind, berfcksichtigt (dabei ist die Antragstellung
nach § 34 Abs. 14 Satz 2 zu beachten).
In der Praxis kann es im Einzelfall auch einen lgngeren als einen dreijghrigen Be-
steuerungszeitraum geben, zB wenn mit dem Abschluß der Liquidation in drei-
einhalb oder vier Jahren zu rechnen ist. In solchen Fgllen wird auf die Untertei-
lung des Abwicklungszeitraums in mehrere Besteuerungszeitrgume verzichtet.
Bei lgnger andauernden Liquidationen wird zungchst ein dreijghriger Besteue-
rungszeitraum gebildet. Danach treten wieder einjghrige VZ ein, ffr die eben-
falls die Steuer ermittelt und etwaige KStMinderungen und KStErhjhungen ffr
in diesem Zeitraum abgeflossene Auskehrungen berfcksichtigt werden (glA
DLtsch/Pung, DB 2003, 1922).

6. Karperschaftsteuerminderung oder Karperschaftsteuererhahung
Liegen die Voraussetzungen der Liquidation vor und wird das Vermjgen ver-
teilt, mindert oder erhjht sich die KSt. um den Betrag, der sich nach §§ 37 und
38 ergeben wfrde, wenn das verteilte Vermjgen als im Zeitpunkt der Verteilung
ffr eine Ausschfttung verwendet gelten wfrde.
Beachtung des § 28 Abs. 2 Satz 1: Im Rahmen der Auskehrung von Liquidati-
onsraten ist § 28 Abs. 2 Satz 1 zu beachten. Nach § 28 Abs. 2 Satz 1 gilt im Fall
der Aufljsung das Nennkapital als in vollem Unfang herabgesetzt. Soweit im
Nennkapital ein Sonderausweis nach § 28 Abs. 1 Satz 3 enthalten ist, wird dieser
Teilbetrag des Nennkapitals dem neutralen Vermjgen zugeordnet. Der fberstei-
gende Teil des Nennkapitals wird, soweit er geleistet wurde, dem stl. Einlage-
konto des § 27 zugeordnet.
Soweit es sich um Abschlagszahlungen handelt, wird auf den gesondert festge-
stellten Bestand des Sonderausweises nach § 28 Abs. 1 Satz 3 abgestellt, der zum
Schluß des letzten Wj. vor Beginn des Liquidationszeitraums festgestellt wurde.
Ffr die Schlußverteilung wird auf die festgestellten Betrgge zum Abschluß der
Liquidation abgestellt (glA DLtsch in DLtsch/Eversberg/Jost/Witt, § 40
Rn. 39).

Beispiel: Die FO GmbH befindet sich seit 1. 1. 2004 in Liquidation. Zum 31. 12.
2003 wurden folgende gesonderte Feststellungen getroffen:
KStGuthaben: 15000 E
EK 02-Bestand: 10000 E
Stl. Einlagekonto: 80000 E
Sonderausweis § 28 Abs. 1 Satz 3: 50000 E
Das gez. Kapital zum 31. 12. 2003 betrggt 250000 E.
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Lasung: Nach der liquidationsbedingten Umgliederung des Nennkapitals in das stl.
Einlagekonto sind folgende Betrgge zu berfcksichtigen:
KStGuthaben: 15000 E
EK 02-Bestand: 10000 E
Stl. Einlagekonto: 280000 E
Nach § 28 Abs. 2 Satz 1 ist das gez. Kapital auf 0 E herabzusetzen und dem stl. Einla-
gekonto, soweit kein Sonderausweis nach § 28 Abs. 1 Satz 3 vorhanden ist, zu-
zurechnen.

Karperschaftsteuerminderung und -erhahung: Unter Berfcksichtigung des
§ 28 Abs. 2 Satz 1 ist ffr die Abschlagszahlung und die Schlußauskehrung die
KStMinderung und/oder die KStErhjhung nach den Grundsgtzen der §§ 37
und 38 vorzunehmen. Jedoch gilt dabei die Auskehrung der Liquidationsraten
als ordentliche Gewinnausschfttung, so daß ffr diese auch eine KStMinderung
vorgenommen werden kann.
Die KStMinderung ist nach § 37 Abs. 2 iHv. 1/6 der Abschlagszahlung bzw.
Schlußauskehrung vorzunehmen. Eine KStErhjhung hat zu erfolgen, wenn die
Abschlagszahlung bzw. Schlußauskehrung nach der Verwendungsfiktion des
§ 38 Abs. 1 Satz 4 zur Verringerung des EK 02-Bestands ffhrt. Zur Ermittlung
der KStMinderung und KStErhjhung ist auf die gesondert festgestellten Be-
stgnde und den ausschfttbaren Gewinn zum Schluß des vorangegangenen Wj.
abzustellen (BMF v. 26. 8. 2003, BStBl. I, 434 Tz. 17). Dies sind ffr Abschlags-
zahlungen im Liquidationszeitraum die Bestgnde, die zum Ende des Wj., wel-
ches dem Liquidationszeitraum vorangeht, festgestellt wurden. Soweit ein
Rumpf-Wj. vor Beginn des Liquidationszeitraums gebildet wurde, sind dies die
zum Schluß des Rumpf-Wj. festgestellten Bestgnde, ansonsten die festgestellten
Bestgnde des letzten vollstgndigen Wj. vor Beginn des Liquidationszeitraums.
Dies bedeutet ffr Abschlagszahlungen, daß das neutrale Vermjgen nicht den
Gewinn des Liquidationszeitraums enthglt, so daß es nach der Verwendungsfik-
tion des § 38 Abs. 1 Satz 4 schneller zu einer Verwendung des EK 02-Bestands
kommen kann.
Ffr die Schlußauskehrung sind die festgestellten Betrgge und der ausschfttbare
Gewinn maßgeblich, die sich auf den Zeitpunkt vor dieser Auskehrung ergeben.
Das ist grundsgtzlich der Zeitpunkt, auf den die Liquidationsschlußbilanz er-
stellt wird.

7. Vorhandenes Vermagen reicht nicht zur vollstbndigen Mobilisierung
des Karperschaftsteuerguthabens aus

§ 28 Abs. 2 Satz 2 vorrangig gegeneber §§ 37, 38? Es ist denkbar, daß die im
Rahmen der Liquidation vorzunehmenden Auskehrungen nicht ausreichen, um
das vor der Aufljsung gebildete KStGuthaben vollstgndig mobilisieren zu kjn-
nen. Insbesondere dann, wenn § 28 Abs. 2 Satz 2 – der regelt, daß die Rfckzah-
lung von Nennkapital als Gewinnausschfttung zu behandeln ist, soweit der Son-
derausweis nach 28 Abs. 1 Satz 3 als verwendet gilt und die fbersteigende
Rfckzahlung das stl. Einlagekonto iSv. § 27 mindert – den Vorschriften der
KStMinderung und KStErhjhung (§§ 37, 38) vorgeht. Dann ffhren die Auskeh-
rungen im Rahmen der Liquidation zungchst zur Rfckzahlung des aus der fikti-
ven Herabsetzung des Nennkapitals gebildeten stl. Einlagekontos. Die Anwen-
dung der §§ 37 und 38 wird insoweit ausgeschlossen; eine Verteilung des
Vermjgens iSv. Abs. 4 liegt nicht vor. Dies kjnnte dazu ffhren (zB nach einer
langen Verlustphase), daß die fbrigen Auskehrungen nicht reichen, um das vor-
handene KStGuthaben zu mobilisieren.
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Abs. 4 vorrangig gegeneber § 28 Abs. 2 Satz 2? Alternativ kann argumentiert
werden, daß Abs. 4 als lex specialis vorrangig gegenfber § 28 Abs. 2 Satz 2 anzu-
wenden ist, weil in § 28 Abs. 2 Satz 2, anders als in § 28 Abs. 2 Satz 1, die Auflj-
sung der Kjrperschaft nicht genannt ist, und somit § 40 Abs. 4 Anwendung fin-
det. Dies hgtte zur Folge, daß auch die Rfckzahlung von Nennkapital iSv. § 28
Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 die Verteilung des Vermjgens iSv. Abs. 4 nicht ausschließt
und eine KStMinderung und KStErhjhung ffr die Auskehrungen erfolgen kann.
Die Auskehrung wird dann nach § 28 Abs. 2 Satz 2 iVm. § 27 Abs. 1 Satz 3 als
Einlagenrfckgewghr behandelt. Unabhgngig davon gilt die Rfckgewghr der Ein-
lage bei der Kjrperschaft als Leistung, die zur KStMinderung und KStErhj-
hung ffhren kann. Eine Bescheinigung der Einlagenrfckgewghr gem § 27
Abs. 3 hat nicht zu erfolgen (BMF v. 26. 8. 2003, BStBl. I, 434 Tz. 15).
Bei den Gesellschaftern ist die Rfckgewghr der Einlage ggf. im Rahmen von
§ 17 EStG (soweit ein Sonderausweis iSv. § 28 Abs. 1 Satz 3 nicht vorhanden
war) zu berfcksichtigen.
Der Argumentation, daß die Rfckgewghr der Einlage auch zur Verwendung des
KStGuthabens und des unbelasteten Teilbetrags ffhren kann, hat sich das BMF
in seinem Schreiben v. 26. 8. 2003 aaO angeschlossen.
Eigene Auffassung: Nach dem Gesetzeswortlaut ist § 28 Abs. 2 Satz 2 gegen-
fber § 40 Abs. 4 der Vorrang einzurgumen, da nach § 27 Abs. 1 Satz 3 die Rfck-
zahlung des Nennkapitals iSv. § 28 Abs. 2 Satz 2 in einem ersten Schritt vorge-
nommen wird. Insoweit handelt sich bei einer solchen Auskehrung um die
Rfckzahlung von Nennkapital, die keine Verteilung des Vermjgens ist und so-
mit nicht zu einer Verwendung des KStGuthabens oder des unbelasteten Teilbe-
trags ffhrt (glA Antweiler in Ernst & Young, § 40 Rn. 132; aA DLtsch in
DLtsch/Eversberg/Jost/Witt, § 40 Rn. 43; BMF v. 26. 8. 2003, BStBl. I, 434
Tz. 16). In einem zweiten Schritt wird ffr die fbrigen Auskehrungen die
KStMinderung und KStErhjhung nach den Regeln der §§ 37 und 38 ermittelt.
Dies kann in einer Reihe von Liquidationen zur nicht vollstgndigen Ausnutzung
des KStGuthabens ffhren. Hgufig wird jedoch auch der vorhandene EK 02-Be-
stand nicht zur Verwendung kommen und somit nicht zu einer KStErhjhung
ffhren. Um das KStGuthaben dennoch zu mobilisieren, kjnnte zur Aufstok-
kung des Vermjgens an das Leg-ein-hol-zurfck-Verfahren gedacht werden (glA
FLrster, DB 2003, 899).
Soweit man dieser Rechtsauffassung folgt, sind die Rechtsfolgen bei der Gesell-
schaft und den Gesellschaftern identisch. Die Rfckzahlung des Nennkapitals
ffhrt bei der Gesellschaft zur Verringerung des stl. Einlagekontos und ist beim
Gesellschafter im Rahmen des § 8b Abs. 2 bzw. § 17 EStG zu erfassen. Die
fbrigen Auskehrungen ffhren bei der Gesellschaft zur Minderung und Erhj-
hung der KSt., sind somit Leistungen und stellen bei den Gesellschaftern Ein-
nahmen nach § 8b Abs. 1 bzw. § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG dar.

8. Bildung des Karperschaftsteuerguthabens und des EK 02-Bestands,
wenn Liquidation vor dem 31. 12. 2000 beginnt

Schwierigkeiten kjnnte die Umgliederung des vEK nach § 36 mit sich bringen,
wenn die Gesellschaft vor dem 31. 12. 2000 ihre Aufljsung beschließt oder kraft
Gesetzes aufgeljst und abgewickelt wird. Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 wird das vEK
auf den Schluß des Wj. letztmals festgestellt, ffr das das Anrechnungsverfahren
letztmalig gilt. Dies ist bei Gesellschaften, deren Wj. dem Kj. entspricht, der
31. 12. 2000. Anschließend erfolgt die Umgliederung des § 36 mit der Feststel-
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lung der Endbetrgge nach § 36 Abs. 7. Aus diesen Endbestgnden wird das
KStGuthaben und der EK 02-Bestand ermittelt.
Falls die Gesellschaft 1998 ihre Aufljsung beschließt und kein Rumpf-Wj. vom
1. 1. 1998 bis zum Tag der Aufljsung bildet (dies ist nach Auffassung der Fin-
Verw. nach Abschn. 46 Abs. 1 KStR 1995 mjglich), wgre demnach letztmalig
zum 31. 12. 1997 das vEK zu gliedern. Die Umgliederung und gesonderte Fest-
stellung der Endbetrgge nach § 36 Abs. 7 auf Grundlage der Betrgge zum
31. 12. 1997 ist von Amts wegen durchzuffhren. Aus den gesondert festgestell-
ten Endbetrggen kjnnen dann das KStGuthaben und der EK 02-Bestand ermit-
telt werden (BMF v. 26. 8. 2003, BStBl. I, 434 Tz. 6; aA JNnger, BB 2001, 69 ff.;
DLtsch/Pung, DB 2003, 1922).

9. Antragstellung nach § 34 Abs. 14 Satz 2
Wenn ein Antrag iSv. § 34 Abs. 14 Satz 2 bis zum 30. 6. 2002 gestellt wurde, ist
die bis zum 31. 12. 2000 vorgenommene Verteilung des Vermjgens in der Glie-
derungsrechnung iSv. § 36 Abs. 7 nach § 34 Abs. 14 Satz 5 wie eine Gewinnaus-
schfttung, die auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechen-
den Gesellschafterbeschluß beruht, zu behandeln.

III. Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Mobilisierung
des Karperschaftsteuerguthabens und des EK 02-Bestands gelten

auch fer Abschlagszahlungen (Abs. 4 Satz 2)

Nach Abs. 4 Satz 2 mindert oder erhjht sich die KSt. auch bei Abschlagszahlun-
gen, die im Rahmen der Liquidation vor Beendigung der Liquidation vorgenom-
men werden. Zur Ermittlung der KStMinderung und KStErhjhung sind die ge-
sondert festgestellten Bestgnde nach §§ 37 und 38 zum Ende des Wj.
maßgebend, welches vor Beginn des Liquidationszeitraums beendet wurde.

IV. Zeitpunkt der Karperschaftsteuerminderung und
Karperschaftsteuererhahung (Abs. 4 Satz 3)

1. Veranlagungszeitraum der Karperschaftsteuerminderung und Karper-
schaftsteuererhahung

Die KStMinderung und KStErhjhung findet in dem VZ statt, in dem die Liqui-
dation bzw. der Besteuerungszeitraum endet und die Vermjgensauskehrungen
abgeflossen sind. Dabei ist zwischen mehreren Zeitrgumen zu unterscheiden:
Mehrjbhriger Besteuerungszeitraum: Die KStMinderung und KStErhjhung
ist in dem VZ zu berfcksichtigen, in dem die Liquidation endet.
Mehrjbhriger Liquidationszeitraum, der in mehrere Besteuerungszeit-
rbume unterteilt ist: Die KStMinderung und KStErhjhung ist in dem Besteue-
rungszeitraum zu berfcksichtigen, in dem die Auskehrungen abgeflossen sind.
Liquidation beginnt unter dem Regime des Anrechnungsverfahrens: So-
weit die in Liquidation befindliche Kjrperschaft oder Personenvereinigung ei-
nen Antrag auf Besteuerung nach dem Anrechnungsverfahren ffr die bis zum
31. 12. 2000 geleisteten Liquidationsraten stellt, finden die Regelungen des
Abs. 4 keine Anwendung. Die Besteuerung dieser Liquidationsraten erfolgt nach
den Regelungen des Anrechnungsverfahrens. Wenn die Liquidation fber den
31. 12. 2000 hinausgeht, gilt ffr spgtere Auskehrungen Abs. 4.
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Liquidation geht eber den 31. 12. 2020 hinaus: Die Sondervorschrift ffr die
Behandlung des KStGuthabens und des EK 02-Bestands im hbergangszeitraum
ffr Auskehrungen in der Liquidation gilt nur ffr Auskehrungen, die bis zum
31. 12. 2020 erfolgen. Nach Abs. 4 Satz 6 ist auf den 31. 12. 2020 ein Zwischen-
abschluß zu erstellen, wenn die Liquidation bis dahin noch nicht abgeschlossen
ist. Am 31. 12. 2020 endet fiktiv ein Besteuerungszeitraum, so daß ffr Auskeh-
rungen, die seit Beginn der Liquidation bis zum 31. 12. 2020 erfolgen, die
KStMinderungen und KStErhjhungen im VZ 2020 vorzunehmen sind. Spgtere
Auskehrungen unterliegen nicht mehr der Sondervorschrift des Abs. 4 und ffh-
ren nicht mehr zur KStMinderungen und KStErhjhungen.

2. Beendigung der Liquidation
Die Liquidation endet, wenn das Sperrjahr abgelaufen und das nach Befriedi-
gung der Glgubiger verbliebene Vermjgen vollstgndig an die Gesellschafter ver-
teilt worden ist (§ 11 Anm. 43). Eine frfhere Registerljschung ist unerheblich.

V. Erstmalige und letztmalige Karperschaftsteuerminderung und
Karperschaftsteuererhahung im Rahmen der Liquidation

(Abs. 4 Sbtze 4–6)

1. Erstmalige und letztmalige Karperschaftsteuerminderung und
Karperschaftsteuererhahung

Nach Abs. 4 Satz 4 hat eine KStMinderung oder KStErhjhung erstmals ffr den
VZ 2001 und letztmals ffr den VZ 2020 zu erfolgen. Auf den ersten Blick ist er-
staunlich, daß der Gesetzgeber ffr Liquidationsraten einer Liquidation, die in
2001 beendet wird, eine KStMinderung normiert. Ansonsten ist in 2001 eine
KStMinderung im System des Halbeinkfnfteverfahrens nicht denkbar, da ffr
Vorabausschfttungen und andere Leistungen in 2001 bereits das Halbeinkfnfte-
verfahren gilt. Mangels ordentlicher Gewinnausschfttung ffhren diese Leistun-
gen jedoch nicht zu einer KStMinderung. Gewinnausschfttungen in 2001, die
auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnver-
teilungsbeschluß ffr das vorangegangene Wj. beruhen, werden nach dem Sy-
stem des Anrechnungsverfahrens besteuert und ffhren somit ebenfalls nicht zu
einer KStMinderung iSv. § 37. Um die KStMinderung ffr Liquidationsraten, die
in 2001 erfolgen, vornehmen zu kjnnen, muß allerdings das KStGuthaben zum
Schluß des letzten Wj. vor Aufljsung der Gesellschaft von Amts wegen festge-
stellt werden, damit nach § 37 Abs. 2 iVm. Abs. 4 eine KStMinderung vorge-
nommen werden kann.
Erstaunlich ist ferner, daß die hbergangsvorschriften der §§ 37, 38 ffr Liquida-
tionen bis 2020 und somit ein Jahr lgnger dauern als im Normalfall.

2. Verfahren fer Liquidationen, die eber den 31. 12. 2020 fortdauern
Falls die Liquidation zum 31. 12. 2020 noch nicht beendet ist, endet der Be-
steuerungszeitraum der Liquidation nach § 11 mit Ablauf des 31. 12. 2020; auf
diesen Zeitpunkt ist zwingend ein stl. Zwischenabschluß zu erstellen. KStMin-
derungen und KStErhjhungen kjnnen daher letztmalig ffr Liquidationsauskeh-
rungen vorgenommen werden, die in 2020 erfolgen. Soweit zu diesem Zeitpunkt
noch KStGuthaben und ein EK 02-Bestand vorhanden ist und bereits mit der
Verteilung des Vermjgens begonnen wurde, ist zu prffen, ob eine KStMinde-
rung und nach der Verwendungsfiktion des § 38 Abs. 1 Satz 4 eine KStErhj-
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hung durchzuffhren ist. Sollte danach noch KStGuthaben oder KStErhjhungs-
potential vorhanden sein, gehen diese verloren.

Hinweis: Es ist daher ratsam, bis zum 31. 12. 2020 das Vermjgen auszukehren, soweit
noch KStGuthaben vorhanden ist. Soweit jedoch lediglich ein EK 02-Bestand vorhan-
den ist, sollte mit der Verteilung des Vermjgens bis zum 1. 1. 2021 gewartet werden,
da zu diesem Zeitpunkt das KStErhjhungspotential untergeht.

VI. Nichtanwendung des § 37 Abs. 2a (Abs. 4 Satz 7)

1. Nichtanwendung des § 37 Abs. 2a
Durch das StVergAbG wurde § 37 Abs. 2 a neu in das Gesetz aufgenommen.
Nach § 37 Abs. 2 a wird die Minderung der KSt. durch Gewinnausschfttungen,
die nach dem 11. 4. 2003 und vor dem 1. 1. 2006 erfolgen, ausgeschlossen (sog.
Moratoriumszeitraum). Darfber hinaus wird ffr Gewinnausschfttungen, die
nach dem 31. 12. 2005 erfolgen, eine Begrenzung der Minderung des KStGut-
habens und somit der KSt. auf den Betrag vorgenommen, der sich ergibt, wenn
das gesamte KStGuthaben auf die Anzahl der Wj. verteilt wird, ffr die im 18-
jghrigen hbergangszeitraum eine KStMinderung noch in Betracht kommt. So-
wohl der Moratoriumszeitraum bis zum 31. 12. 2005 als auch die Begrenzung
der KStMinderung finden auf die Liquidationsauskehrungen keine Anwendung.
Dies ist systemgerecht, da ansonsten KStGuthaben im Rahmen von Liquidatio-
nen verloren gehen wfrde.

Hinweis: Durch die Nichtanwendung des § 37 Abs. 2 a bietet sich die Liquidation als
Gestaltungsmjglichkeit an, um vorhandenes KStGuthaben bis 2020 vollstgndig mobi-
lisieren zu kjnnen, wenn es ansonsten wghrend des verbleibenden hbergangszeitraums
nicht vollstgndig abgebaut werden kann.

Der Moratoriumszeitraum bis zum 31. 12. 2005 findet jedoch auf ordentliche
Gewinnausschfttungen wghrend des Liquidationszeitraums ffr vorangegangene
Wj. Anwendung.

2. Exkurs: Besteuerung der Gesellschafter
Nicht direkt in Abs. 4 geregelt sind die Besteuerungsfolgen der Liquidation beim
Gesellschafter. Dennoch strahlt vor allem die Antragstellung nach § 34 Abs. 14
Satz 2 auf den Gesellschafter aus.
Betriebsvermagen:
E Liquidationsraten, andere AusschSttungen und sonstige Leistungen bei natSrlichen Perso-
nen und PersGes.: Soweit eine natfrliche Person oder eine PersGes. die Beteiligung
im BV hglt, werden ab dem VZ 2001 Liquidationsraten, andere Ausschfttungen
und sonstige Leistungen, soweit sie nicht in der Rfckzahlung von Nennkapital
bestehen, nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. e iVm Satz 2 EStG, § 52 Abs. 4b Nr. 1
EStG nach dem Halbeinkfnfteverfahren besteuert.
E Antragstellung nach § 34 Abs. 14 Satz 2: Falls die in Liquidation befindliche Kjr-
perschaft einen Antrag nach § 34 Abs. 14 Satz 2 stellt, sind die Liquidationsra-
ten, andere Ausschfttungen und sonstige Leistungen, die bis zum 31. 12. 2000
abgeflossen sind, nach dem Anrechnungsverfahren beim Anteilseigner zu be-
steuern.
E Liquidationsraten, andere AusschSttungen und sonstige Leistungen bei KOrperschaften:
Soweit eine Kjrperschaft die Beteiligung im BV hglt, sind die Liquidationsraten,
andere Ausschfttungen und sonstige Leistungen nach § 8b Abs. 1 iVm. § 34
Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 bei der empfangenden Kjrperschaft stfrei.

KStG § 40 Anm. 64–66 Umwandlung und Liquidation

65

66



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 Ommerborn

E Antragstellung nach § 34 Abs. 14 Satz 2: Falls die in Liquidation befindliche Kjr-
perschaft einen Antrag nach § 34 Abs. 14 Satz 2 stellt, sind die Liquidationsra-
ten, andere Ausschfttungen und sonstige Leistungen, die bis zum 31. 12. 2000
abgeflossen sind, nach dem Anrechnungsverfahren bei der empfangenden Kjr-
perschaft zu besteuern.
E RSckzahlung des Nennkapitals: Soweit eine natfrliche Person oder PersGes. die
Anteile an der sich in Liquidation befindlichen Kjrperschaft im BV hglt, ist ffr
den Liquidationsgewinn oder -verlust nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a EStG
iVm. § 52 Abs. 4b Nr. 2 EStG das Halbeinkfnfteverfahren anzuwenden. Dies
gilt nicht, wenn die Liquidation vor dem 31. 12. 2000 oder in 2001 beginnt und
die in Liquidation befindliche Gesellschaft ffr den Zeitraum vom 1. 1. 2001 bis
zum Beginn der Liquidation nach Abschn. 46 Abs. 1 KStR kein Rumpf-Wj. bil-
det (vgl. Neu, GmbH-StB 2002, 774). Dann ist der Liquidationsgewinn bzw.
-verlust in voller Hjhe zu berfcksichtigen, weil der Aufljsungsgewinn oder
-verlust in einem Wj. der aufljsenden Gesellschaft entsteht, das nicht dem er-
sten Wj. folgt, in dem das Halbeinkfnfteverfahren bei der in Liquidation befind-
lichen Gesellschaft erstmals anzuwenden ist. Der Aufljsungsgewinn bzw. -ver-
lust fgllt vielmehr in ein Wj. der in Liquidation befindlichen Gesellschaft, in dem
das Anrechnungsverfahren noch gilt oder erstmals das Halbeinkfnfteverfahren
anzuwenden ist. DLtsch/Pung (DB 2003, 1922) sind hingegen der Auffassung,
daß der mehrjghrige Besteuerungszeitraum der Liquidation kein Wj. ist (glA
BMF v. 26. 8. 2003, BStBl. I, 434 Tz. 1). Die Anwendungsvorschrift des § 52
Abs. 4b Nr. 2 EStG sei daher nicht anwendbar, so daß das Halbeinkfnftever-
fahren ffr den Aufljsungsgewinn bzw. -verlust bereits ab 2001 anzuwenden ist.
Dieser Rechtsauffassung ist nicht zuzustimmen, da der Begriff des Wj. iSv. § 52
Abs. 4b Nr. 2 EStG den Begriff des Besteuerungszeitraums nach § 11 beinhal-
tet. Ansonsten wfrden wirtschaftlich gleiche Sachverhalte – Verkauf von Antei-
len an KapGes. und die Beendigung der Liquidation in 2001 – unterschiedlich
behandelt.
Wenn die Beteiligung der in Liquidation befindlichen Kjrperschaft von einer
Kjrperschaft im BV gehalten wird, ist die Rfckzahlung des Nennkapitals nach
§ 8b Abs. 2 stfrei. Verluste aus der Aufljsung der Gesellschaft kjnnen nach
§ 8b Abs. 3 nicht steuermindernd geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn
die Liquidation vor dem 31. 12. 2000 oder in 2001 beginnt und die in Liquida-
tion befindliche Kjrperschaft ffr den Zeitraum vom 1. 1. 2001 bis zum Beginn
der Liquidation nach Abschn. 46 Abs. 1 KStR kein Rumpf-Wj. bildet. Dann ist
der Liquidationsgewinn bzw. -verlust nach § 34 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 in voller Hj-
he zu berfcksichtigen. Wegen der Anwendung des § 34 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 auf
solche Sachverhalte wird auf die obigen Ausffhrungen verwiesen.
Privatvermagen:
E Liquidationsraten, andere AusschSttungen und sonstige Leistungen: Soweit nicht
Nennkapital ausgezahlt wird, erzielen die Gesellschafter ffr Auskehrungen ab
2001 nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG Einnahmen aus Kapitalvermjgen, die nach
§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. e iVm. § 52 Abs. 4b Nr. 1 EStG nach dem Halbein-
kfnfteverfahren versteuert werden.
E Antragstellung nach § 34 Abs. 14 Satz 2: Falls die in Liquidation befindliche Kjr-
perschaft einen Antrag nach § 34 Abs. 14 Satz 2 stellt, sind die Liquidationsra-
ten, andere Ausschfttungen und sonstige Leistungen, die bis zum 31. 12. 2000
abgeflossen sind, nach dem Anrechnungsverfahren beim Anteilseigner zu be-
steuern.
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E RSckzahlung des Nennkapitals: Ein Aufljsungsgewinn oder -verlust entsteht
nach § 17 Abs. 4 EStG frfhestens mit der Aufljsung der Gesellschaft, spgte-
stens mit ihrer Ljschung im Handelsregister. Im Zeitpunkt der Entstehung des
Aufljsungsgewinns oder -verlusts ist eine Besteuerung nach dem Halbeinkfnf-
teverfahren vorzunehmen. Dies gilt nicht, wenn die Liquidation vor dem
31. 12. 2000 oder in 2001 beginnt und die in Liquidation befindliche Gesell-
schaft ffr den Zeitraum vom 1. 1. 2001 bis zum Beginn der Liquidation nach
Abschn. 46 Abs. 1 KStR kein Rumpf-Wj. bildet, weil nach § 52 Abs. 34 a EStG
das Halbeinkfnfteverfahren ffr die Vergußerung von diesen Beteiligungen iSv.
§ 17 EStG noch keine Anwendung findet, weil die Liquidation („Vergußerung“)
im ersten Wj. stattfindet, ffr das das Halbeinkfnfteverfahren gilt (aA DLtsch/
Pung, DB 2003, 1922). Dann ist der Liquidationsgewinn bzw. -verlust voll zu
besteuern. Da regelmgßig ein Aufljsungsverlust entstehen wird, kann dieser zu-
ngchst voll die fbrigen Einkfnfte aus Gewerbebetrieb ausgleichen. Soweit da-
nach ein Verlust verbleibt, kann dieser mit positiven Einkfnften unter Berfck-
sichtigung der Mindestbesteuerung nach § 2 Abs. 3 EStG verrechnet werden.
Da § 17 EStG aF Anwendung findet, gilt allerdings die Wesentlichkeitsgrenze
von 10 vH.
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